
Gtrukturen der Beziehungen zwischen der römisch-
katholischen Kirche und dem Okumenischen Rat der Kirchen

Vorwort

Seit der 1965 getroffenen gegenseitigen Vereinbarung, ıne Gemeinsame
Arbeıitsgrup bilden, haben die römisch-katholische Kırche und der C(ikume-
nısche Rat Kirchen verschiedene Formen offizieller Beziehungen aufgenom-
InNen. Zunächst beschränkte siıch die Gemeinsame Arbeitsgruppe darauf, Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeıit 7wischen einzelnen Katholiken, katholischen
Gruppen und Organısationen und den verschiedenen Einheiten des ORK sSOWIl1e
der römisch-katholischen Miıtarbeit in diesen Einheiten bestimmen un
Öördern. Bald stellte die (Gemelnsame Arbeitsgruppe fest, daß sıch bestimmte
Projekte besten ihrer eigenen Schirmherrschaft (Z die Studien über
„Katholizität un Apostolizität“ und über „Gemeinsames Zeugn1s un Prosely-
tiısmus“) oder durch die Einsetzung einer gemeınsamen Spezialgruppe (Z
der Gemeinsame Ausschufß für Gesellschaft, Entwicklung und Frieden

durchführen ließen
Mıiıt wachsender Zusammenarbeit 7zwischen der römisch-katholischen Kırche

und dem Ckumenischen Rat der Kirchen erhob sıch die Frage, ob die bestehen-
den Strukturen ZUr Bewältigung der immer komplexeren Beziehungen ZW1-
schen den beiden Partnern ausreichten. Einzelne Autoren begannen über die
offizielle römisch-katholische Mitgliedschaft 1m Okumenischen Rat diskutie-
O: Dieselbe rage wurde in der Gemeinsamen Arbeitsgruppe behandelt un
auch auf der Vollversammlung des Okumenischen Rates in Uppsala 1968
gestellt. Be1i seiınem Besuch 1mM Okumenischen Zentrum 1m Jahre 1969 erwähnte
apst Paul V1 die Frage in der Ofrentlichkeit und fügte hınzu, daß die Ant-
WOFTrLT diesem Zeitpunkt noch nıcht pPOSLIt1V austfallen könne, da noch viele

müfßten.
ıhrer theologischen und pastoralen Aspekte untersucht und geklärt werden

Seit dem Wunsche Papst Pa_‚uls nach gründlichem Studium bemühten sich die
Gemeijnsame Arbeitsgruppe W 16 auch einzelne darum, die verschiedenen Aspekte

das Für und Wıder der Mitgliedschaftsfra klären 1le erkennen A
daß die Entscheidung ..  ber einen Antrag Mitgliedschaft 1m Okumeni-
schen Rat 1n erster Linie bei der römisch-katholischen Kirche lıegt Nur 1im Falle
eiınes formellen römisch-katholischen Antrages wiırd der Okumenische Rat offi-
ziell] reagleren. Beide Seıiten sind jedoch der Ansıcht, daß jede endgültige Ent-
scheidung 1m Blick darauf getroffen werden sollte, welcher Schritt für die
ökumenische Bewegung als Nn besser und nützlicher wäre. Sıe haben daher
versucht, einander be1 dieser Untersuchung sOWeıt als möglich helfen. Fach-
leute beider Seiten haben miteinander die Mitgliedschaftsfrage besprochen und
iıhre Überlegungen 1in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht. Dıie Gemeıin-
Same Arbeitsgruppe selbst beauftragte ıne kleine Gruppe Von Repräsentanten,
die weıtere Entwicklung der Beziehungen zwischen der römisch-katholischen
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Kirche und dem Okumenischen Rat der Kirchen untersuchen. Im Maı 1970
Jag der Entwurt dieser gemeiınsamen Studie der Gemeinsamen Arbeits-
ZTruDDC VOTL und wurde anhand der Empfehlungen der Gruppe mehrfach über-

eıtet.
Der ext dieses überarbeıteten Berichtes, der Jetzt ZU erstenmal veröftent-

ıcht wird, ISt VO  3 den Mitgliedern des Plenums der jahrlichen Vollver-
sammlung des Sekretariats für die Einheit der Christen geprüft worden und
hat auch dem Fxekutivausschufß des Okumenischen Rates der Kirchen vorgele-
gCn Das Plenum drückte ZWAar seine Anerkennung für die vielen posıtıven
Aspekte des Dokumentes Aaus, hatte jedoch noch _star!<e Vorbehalte hinsıichtlich
der Wirksamkeit des Dokumentes ZUur Lösung der ıhm gestellten Fragen.
Diese Vorbehalte sollen einem spateren Zeitpunkt 1in einem Artikel IM-

mengestellt und erläutert werden. Dıie ın dem Dokument gegebenen Beurteilun-
Cn siınd vorläufiger Art Der CGkumenische Rat der Kırchen wiırd hauptsäch-
lıch aufgrund seiner schriftlich festgelegten Verfassung und offızieller Erklä-
rungen iın den historischen Formen seiner Entwicklun dargestellt. Man

Arbeit des „NUWICKLUN  OGkumenischhätte den dynamıschen Aspekten Rates yrößere
Aufmerksamkeit wiıdmen können, ebenso seiner Entfaltung durch das VO  3 ıhm
Erreichte un besonders der weiterhin stattindenden dynamıschen Entwick-
lung sowohl 1MmM Blick auf seine eigenen Mitglieder als auch hinsichtlich der
römisch-katholischen Kirche Entwicklungen dieser Art mussen IM! mit
den offiziellen Dokumenten voll berücksichtigt Wer

Trotz dieser Einschränkungen halten WIr das Dokument für wichtig CNUßg,
einer breiteren Oftentlichkeit zugängliıch machen. Es sollte nach Möglichkeit

ine umfassendere Diskussion und ıne ernsthaftere Beschäfti ung mMit der
ganzech Frage dieser ENSCICNHN Beziehungen 7zwischen der römı1s -katholischen
Kırche und dem COkumenischen Rat der Kirchen aNrcSCH, die als Mittel dienen,
Kräfte für den Dıienst der Christen der Welt freizusetzen.
den Wıillen Christi be1 denen, die seinen Namen tragen, erfüllen und neue

Die Veröftentlichung dieses Dokumentes 1st daher nıcht der Abschlufß einer
Studıie, sondern ein wichtiger Schritt 1n eiınem Prozeß sorgfältiger Unt_er-suchung. Der Versuch, eiınen Lermın festzusetzen, bıs welchem iNan 1Ne
Antwort auf die Frage des Beıitritts der römisch-katholischen Kırche gefunden
haben mufß, 1St ZUu gegenwärtigen Zeitpunkt nıcht realıstisch. Es wiırd nıcht
erwartet, daß ein solcher Beıitrıttsantrag 1n naher Zukunft erfolgt. He sind
jedoch überzeugt, dafß die usammenarbeıt zwischen diesen Körperschaften
nıcht NUuUr fortgesetzt, sondern noch intensiviert werden MUu: Dıie Motivıerung,
die dieser wachsenden Zusammenarbeit weiterhin zugrunde lıegt, hat nıchts
mit kirchlicher Machtpolitik IU  =) Sıe bleibt vielmehr die aufrichtige Hıngabe

die Suche nach dem bestmöglıchen Weg, jener Einheit 1n Christus
gelangen, tür die Er glühend gebetet hat und die allen Christen helten kann,
der Welt dienen, 1in die Er iıhrer Versöhnung und Erlösung gesandt
wurde.

Jan Kardinal Willebrands Eugene Carson Blake
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Einleitung
Dıie Gemeinsame Arbeitsgruppe zwıschen der römisch-katholischen Kirche

un: dem Okumenischen Rat der Kırchen wurde 1965 gegründet. S1ie hatte die
Aufgabe erwagen, welche orm dıe Beziehungen zwischen der Öömisch-
katholischen Kiırche und dem Ckumenischen Rat der Kirchen inden könnten.
Wiährend der bisherigen Zusammenkünftte xonnte die Gruppe bedeutsame
Fortschritte erzielen. Sıe hat yemeınsame Studien Themen W1e Dialog,
Gemeinsames Zeugn1s un Proselytismus, Katholizität un Apostolizıtät 1n
Gang gebracht. urch spezifische Empfehlungen hat s1ie die wechselseitige PAd-
sammenarbeit in den Bereichen der soz1alen Entwicklung, des Friedens, der
Mıssıon, des Dıiıenstes un der Nothilfe SOW1e der Laienaktivität gefördert. In
vielen Fällen, iın denen Aktivitäten auf den einzelnen Gebieten ohne unmıiıttel-
bares Eingreifen der Geme1insamen Arbeitsgruppe zustande gekommen sind, hat
die Gruppe s1e unterstutzt und gefördert. Ferner hat s1e aufmerksam die vielen
Inıtiativen verfolgt, die auf okaler un: regionaler Ebene statthnden und Z

Ausbreitung der ökumenischen Bewegung 1in mehr weltweitem aße beigetra-
SCHh haben und noch beitragen.

Die rasche Ausweıtung der Zusammenarbeit auf vielen Fbenen 1st ZUuUr Selbst-
verständlichkeit geworden. In Biılligung der erstien beiden offiziellen Berichte
der Geme1insamen Arbeitsgruppe erklärte die Vierte Vollversammlung des
Okumenischen Rates der Kirchen 1M Jahre 1968

Zunächst möchte die Vollversammlung für diese NeCUue Möglichkeit der
Gemeinschaft 1n Christus ihren ank aussprechen. Den Christen haben sıch
Tuüren geöffnet, dafß s1e INIMNeN für das erlösende und versöhnende
Werk, das Christus für die Nn Welt vollbracht hat, Zeugni1s ablegen
können (Aus diesem Grund) gylaubt die Vollversammlung zuversichtlich,
da{fß die Gemeinsame Arbeıitsgruppe ZUuU Wachstum un ZUr tieferen Gemein-
schaft 1ın der ökumenischen Bewegung beitragen wird (Bericht Aaus Uppsala
68, e un: 186)
In seiner Ansprache anläfßlich se1nes Besuches beim Okumenischen Rat der

Kiırchen 1in enf 1m Junı 1969 sprach Papst Paul VI ausdrücklich die Beteili-
Sung kompetenter Katholiken den verschiedenen Aktivitäten des CGkume-
nıschen Rates der Kirchen Er fügte hinzu:

Als Beispiele für die Bereiche, in denen diese Zusammenarbeit sıch VOI -
wirklichen begonnen hat, seılen die folgenden ZENANNT: die theologische
Reflexion über die Einheit der Kirche, das Suchen nach einem besseren Ver-
ständnis der Bedeutung des christlichen Gottesdienstes, die vertiefte Bildung
der Laıen, das Bewußtmachen ÜMNSGTer gemeınsamen Verantwortung un die
Koordinierung unserer Bemühungen 1mM Dıenst der soz1alen und wirtschaft-
lıchen Entwicklung und des Friedens den Völkern. Auch die Möglich-
eıten eines gemeınsamen christlichen Studiums des Phänomens des Unglau-

bens, der Spannungen zwischen den Generationen SOWI1e der Beziehungen
den niıchtchristlichen Religionen wurden Cr WOSCN.
Diese Formen der Verwirklichung bezeugen nNnseren Wunsch nach einem
weıteren Fortschritt der gegenwärtigen Unternehmungen, SOWEeIt 1SGETE
personalen und materiellen Möglichkeiten erlauben (öpd Nr. 21 N 1969
Die Vielfalt, die sıch 1n dieser wachsenden Zusammenarbeit findet, SOWI1e die

beiden soeben dazu zıtierten Kommentare zeigen deutlich, daß diese Zusam-
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menarbeit nıcht bloß organısatorischen Charakter tragt Eıne wahrhaft ge1ISt-
iıche Dimension lıegt den vielen sıch entfaltenden Kontakten zugrunde. Sıe
werden als Bemühungen verstanden, aut das antworten, „ Was der Gelst den
Gemeinden sagt  «“ (vgl Ofb e 7 In ıhrem Z weıten Bericht 1mM Jahre 1967
bemerkte die Gemeinsame Arbeitsgruppe:

hne die wesentlichen Unterschiede veErgeSSCH oder verkleinern wollen,
entdecken die Christen heute in anderen Kirchen wieder diese Werte des
einz1igartıgen christlichen Erbes Sıe erkennen, da{fß zwischen ıhnen bereits
wne teilweıse Gemeinschaft besteht, un s1e wollen diese Gemeinschaft iın ihrer
anzch Fülle entfalten. Dıie gEsSAMTE ökumenische Bewegung sucht nach dieser
Fülle, dieser Einheit aller Christen, dadurch Christus 1in der Welt VO:  -
heute bezeugen.
Diese geistliche Dımension bleibt ein bestimmender Faktor 1n den Überle-

ZUuNSCH, welche konkreten Formen die bereits erwähnte wachsende Zusammen-
arbeıt annehmen könnte. Die Suche nach vnen Formen 1St daher nıcht lediglich
ıne Erforschung wirksamerer Strukturen.

Dıe römisch-katholische Kırche und der Okumenische Rat der Kirchen sınd
sıch darüber klar SCWESCNH, da{fß die Geme1insame Arbeitsgruppe nıcht ıne
permanente Struktur ZUur Regelung ıhrer gegenseıltigen Beziehungen se1; S1e
wurde ZUuUr Erforschung künftiger Beziehungen eingesetzt. Auf ihrer Zusam-
menkunft in (swatt 1m Maı 1969 erorterte S1e die möglıchen künftigen Formen
dieser Beziehungen. Sıe unterschied 7zwischen dre  1 möglichen Verfahrensweisen,
auszuweıten und vertiefen:
auf die bereits stattgefundene Entwicklung reagıeren un diese Beziehungen
1. Ausbaufähige koordinierte Strukturen für die wachsende usammenarbeit

zwischen dem kumenischen Rat der Kirchen und der römisch-katholischen
Kirche könnten entwickelt werden.
Eıne neue Oorm christlicher Gemeinschaft könnte geschaffen werden.
Die römisch-katholische Kırche könnte dem kumenischen Rat der Kirchen
beitreten.
Die GemeiLjnsame Arbeitsgruppe beschlo(ß, der dritten dieser Möglichkeiten

besondere Aufmerksamkeit wıdmen. Während seiner Entstehungszeit und
während der zweiundzwanzıg Jahre se1nes Bestehens ISt der Okumenische Rat
eın bevorzugtes Instrument des Heiligen Geilstes be1 dem Werk der Wieder-
herstellung der Einheit den Christen SCWECSCH, ine Tatsache, die 1im
Okumenismusdekret des Vatikanischen Konzils (Zıiff erwähnt wiırd. Inner-
halb der Gemeinschaft lernen Kırchen un einzelne einander kennen, einander
verstehen, miteinander beten, miteinander arbeiten. Es 1St daher 1Ur logiısch,
WENN die Gemeijnsame Arbeitsgruppe auf den VO OGkumenischen Rat in
Uppsala und VO'  - Papst Paul VI während se1ınes Besuches 1m Okumenischen
Zentrum iın enf geäiußerten Wunsch eingeht, daß ıne gründlıche Studie über
die Frage der römisch-katholischen Mitgliedschaft 1im Okumenischen Rat der
Kirchen durchgeführt werden möge. Um eın möglichst vollständiges Bıld der

schen der römisch-katholischen Kirche un: dem Okumenischen Rat der Kirchen
zukünftigen Strukturen geben, in denen weitergehende Beziehungen ZW1-

sıch abspielen könnten, elt InNnan für angebracht, auch die anderen Möglich-keiten iın Erwägung zıiehen.
Der vorliegende Bericht basiert auf der Überzeugung, daß sıch zwiıischen der

römisch-katholischen Kırche und dem Okumenischen Rat der Kiırchen ine

531



organıschere Verbindung entwickeln sollte. Der Bericht 11l nıcht die Entschei-
dung über die letztlich wählende Form beeinflussen, sondern zielt darauf,
ine Untersuchung der Frage erleichtern. Dadurch würden die zuständigen
tellen 1n die Lage VerSeTtZT,; diejenıge Entscheidung trefften, die oftensichtlich
der ökumenischen Bewegung besten dient, größeren Fortschritt 1n der
Zusammenarbeit sichert eın Gebiet, autf dem wahrhaftig noch viel
werden mu{ und die vollkommenerer Ausdruck jener Gemeinschaft 1St, die

Christen bereits besteht, und War besonders dort,; S1e bemüht sınd,
ıne wirksamere Antwort auf den dringenden Ruf nach der Bezeugung der
Botschaft Christi die heutige Welt geben.

Der Okumenische Rat der Kırchen, dıe römisch-katholische Kırche un
die ökumenische Bewegung

Was 1St das Wesen des Rates, W1€e führt seine Arbeit durch, w1e sucht
seine selbstgesteckten Ziele erreichen? Welche Grundsätze estimmen autf der
anderen Seıite die ökumenische Aktiviıtät der römisch-katholischen Kırche, un
W1e sınd s1e besonders 1 Zweiten Vatikanıschen Konzıl un 1n der Folgezeit
ZU Ausdruck gebracht worden?

Was ıst der Ökumenische Rat der Kırchen?

Wesen des Okumenischen Rates der Kırchen
Der (Okumenische Rat der Kıiırchen 1st eın Versuch, die jetzt getreNNten Kır-

chen eıner vorläufigen Gemeinschaft zusammenzubringen, 1ın der S1e einander
begegnen können. Der Okumenische Rat der Kiırchen ermöglıcht Kirchen
VO  e unterschiedlicher Tradition, orm un Größe, nach vollerer Einheıit 1mM
Rahmen einer Gemeinschaft suchen, die s1e bereits ertfahren. In ıhr wiıird der
besondere Charakter jeder einzelnen Kirche bewahrt, un keine Kırche braucht
ihre Überzeugungen 1m Blick auf die Lehre oder auf das Wesen der Kirche in
Getahr bringen lassen. urch den Kat jedoch wiırd den Kirchen möglich,innerhalb der durch ihre Trennung auferlegten renzen selbst jetzt einander
ıhrem Leben teilhaben lassen, gemeıinsames Zeugnis des Evangeliums abzu-
legen und sıch mıteinander bemühen, der Menschheit durch die
Förderung VO Gerechtigkeit und Frieden dienen.

Basıs
Dıie Gemeinschaft des CGkumenischen Rates der Kırchen beruht auf der fol-

genden Basıs: „Der Okumenische Rat der Kıirchen E ıne Gemeinschaft VO!  3
Kirchen, die den Herrn Jesus Christus gemäfß der Heiligen Schrift als Gott un
Heiland bekennen und darum gemeinsam ertüllen trachten, WOZU S1e erufen
sind, ZUuUr Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes un des Heıilıgen eistes.“ Dıie
Formulierung der Aas1s macht deutlich, da die Gemeinschaft auf Christus
begründet und dafß die gesuchte Einheit die VO  - Ihm für Seine Kırche gewollte
1St. Diese Basıs 1St der gemeınsame Bezugspunkt für die Mitgliedskirchen. Sıe 1St
kein Glaubensbekenntnis 1m Sınn. Das darın verwendete Wort
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„bekennen“ ezieht sich auf die einzelnen Kırchen. icht der Okumenische
Kat der Kirchen bekennt, sondern siınd die Miıtgliedskirchen, „die beken-
NCN Dıie Basıs wırd nıcht VO'  3 allen Kırchen 1n gleicher Weıse interpretiert.Dıie Annahme der Basıs durch die Mitgliedskirchen nıcht theologische Un1i1-formität etIw2 1n der trinıtarıschen Theologie oder ın der Autorität der HeıiligenSchrift OTaus. Sıe WeIlst jedoch eindeutig auf die Quelle des Zusammenhaltesdes Kates hın und zeıigt das Fundament und die gemeinsame Berufung d. auf-grund derer Gemeinschaft verwirklicht werden oll

ıne „Gemeıinschaft“ VO  3 „Kirchen“
In der Basıs werden diese beiden Ausdrücke Z Beschreibung des Okumen:i-

schen Rates der Kırchen verwendet. Wıe sınd sS$1e interpretieren? Beide siınd
biblische Begrifie, aber werden S1e hier 1n ihrem biblischen Sınne benutzt? Ent-
spricht „Gemeinschaft“ dem biblischen hoinonia un „Kırche“ dem biblischen
ekklesia? Oftensichtlich 1St dies N  u MIM nıcht der Fall Der Okumeni-
sche Rat der Kiırchen 1St ıne vorläufige Gemeinschaft (fellowship), 1n der Kır-
chen noch immer S  Nt und deshalb nıcht durch Boinonia 1m nNneutesSstament-lıchen Sınne des Wortes verbunden sınd; 1St ine strukturelle Form, die ınebereits bestehende Gemeinschaft (communı10n) ZUuU Ausdruck bringt uneiıner vollkommeneren Gemeinschaft führen oll

Das Wort „Kırche“ wird beschreibend verwendet. In der Praxıs ezieht
sıch auf kirchliche Gemeinschaften, die estimmte Krıiıterien 1m Blick
auf Stabilität und Größe erfüllen und ın der Lage sind, den Inhalt der Basıs

unterschreiben. Diese Gemeıinschaften erstrecken sıch häufig, wenn auch nicht
ımmer, aut eiınen estimmten geographischen Bereich, un S1€e gehören einerbestimmten konfessionellen Tradition. Der Gebrauch des Wortes ‚ Kiırche“impliziert nıcht die Anerkennung der Kirchen untereinander 1M vollen ekklesio-
logischen Sınne des Wortes.

Konzeption der Einheit
Der Okumenische Rat der Kırchen 1St verpflichtet, für die Einheit der Kirche
arbeiten, doch vertritt nıcht ıne Sanz spezifische Lehre 1m Blick auf das

Wesen dieser Einheit. Keıne der verschiedenen Konzeptionen VO  3 Einheit 1Stdurch den Okumenischen Rat der Kirchen als offizielle Konzeptıon ANSCHOM-INnen worden. Der Okumenische Rat der Kirchen biete diesen Konzeptionendie Mglichkeit, miıteinander in dynamische Beziehung treten (vgl DıieKırche, die Kirchen und der Okumenische Rat der Kırchen, 1950 HE 3} Dıie
Drıtte Vollversammlung des Okumenischen Rates der Kırchen machte denVersuch, 1ın eıner vorläufigen orm gemeınsam das Ziel der Einheit eschrei-ben, dem die Mitgliedskirchen zustreben. Sıe nahm die folgende Erklärung ddıe weıte Zustimmung den Miıtgliedskirchen gefunden hat

Wır glauben, daß die Einheit, die zugleich Gottes Wıiılle und seine abe
se1ine Kirche 1St, sıchtbar gemacht wırd, indem alle jedem Ort, die ın JesusChristus getauft sınd und ihn als Herrn un Heiland bekennen, durch den
Heıilıgen Gelst 1n ıne völlig verpflichtete Gemeinschaft geführt werden, diesıch dem einen apostolischen Glauben bekennt, das ıne Evangelium VOI-kündigt, das ine TOLTt bricht, sıch 1mM gemeınsamen Gebet vereıint un ein
yzemeınsames Leben führt, das sıch in Zeugnis un Dienst alle wendet. Sıe
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siınd zugleich vereıint mit der gesamten Christenheit allen Orten und
allen Zeıten 1n der Weıse, daß Amt und Glieder VO  3 allen anerkannt werden
und da alle gemeınsam handeln und sprechen können, W1e die SC  —
bene Lage 1mM Hinblick auf die Aufgaben erfordert, denen Gott se1ın olk
ruft (Dritte Vollversammlung, Sektion Einheit, Abschnitt 2)
IDieser Text, der die „Einheıit jedem Ort“ stark betont, wurde VO  3 der

Vıerten Vollversammlung 1n der folgenden Weıse erganzt:
S50 möchten WIr der Betonung VO  3 „allen jedem Ort“ hier eın Ver-
ständnıis der Einheit aller Christen allen Orten hinzufügen. Das ordert
die Kırchen allen Orten Zur Einsicht auf, da{flß s1€e zusammengehören und
aufgerufen sınd, gemeınsam handeln. In einer Zeıt, 1n der die Menschen

offensichtlich voneinander abhängig sınd, 1St dringlicher, die
Bande sichtbar machen, die die Christen 1n einer unıversalen (Gemeın-
chaft zusammentühren Vıerte Vollversammlung, Sektion I, Der Heıilige
Geist und die Katholizität der Kirche, Abschnitt 18)
Außerdem empfahl die Vıerte Vollversammlung die Fortsetzung der Studien

über das Wesen der Finheit der Kirche Sıe billigte den Bericht des Vollver-
sammlungsausschusses für Glauben und Kirchenverfassung, 1n dem heißt

Wır stimmen mit der Entscheidung der OmmMmMıIssıON für Glauben un Kır-
chenverfassung auf ihrer Tagung 1ın Bristol überein, ıhr Studienprogramm
über die Einheit der Kirche innerhalb des umtassenderen Rahmens der Stu-
dien über die Einheit der Menschheit un der Schöpfung durchzuführen.
Gleichzeitig begrüßen WIr die Erklärung der Kommıissıon für Glauben un:
Kirchenverfassung, dafß iıhre Aufgabe auch weiterhin darin besteht, „das
Eınssein der Kırche Jesu Christi verkündigen und dem Okumenischen Rat
un den Kirchen VOrTr ugen halten, daß s1e verpflichtet sind, ihres
Herrn un der besseren Erfüllung se1ines Auftrags 1n der Welt willen diese
Finheit manıtestieren“. Man könnte jedoch fragen, ob das Problem der
Einheit Jediglich auf die Zunahme 1n der „Manıiıfestation“ reduziert werden
kann oder ob einen inneren Bruch der Einheit 1bt, der wieder geheilt
werden MU: Dıie Wiederherstellung un Erfüllung der Einheit der Kirchen
1St die dringlichste Aufgabe, der Glauben un: Kirchenverfassung S1e auf-
zuruten hat Dıies macht ine Erneuerung des geistlichen Lebens der Kirchen
ertorderlich (Bericht Aaus Uppsala 65, 234)

Dıie ekklesiologische Bedeutung des OGkumenischen Rates der Kirchen
Der Okumenische Rat der Kirchen beansprucht keinerlei spezifisches Ver-

ständnıs seıiıner eiıgenen ekklesiologischen Bedeutung. Er lehnt ausdrücklich
ab, als ıne „Superkirche“ angesehen werden (vgl die SOgENANNTE Loronto-
Erklärung über die Kirche, die Kirchen un den Okumenischen Rat der Kır-
chen, Dennoch afßrt sıch die Erörterung der Frage nıcht vermeiden,
welche Bedeutung die Gemeinschaft der Kırchen 1mM Okumenischen Rat der
Kirchen haben kann. Eın ZEW1SSES Dilemma 1St oftensichtlich: eın VO:  3 den
Kirchen geschaffenes Instrument kann nıcht ohne jede ekklesiologische Bedeu-
tung se1n. Dıie Viıerte Weltkonferenz für Glauben un Kirchenverfassung 1in
Montreal 1im Jahre 1963 sprach VO'  - einer „NeCUCH Dımension“, die sıch 1ın der
fortdauernden Gemeinschaft des Okumenischen Rates der Kırchen eröftfnet habe
Andererseits 1St auch deutlich, daf(ß die ekklesiologischen Begrifte der einzelnen
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Kirchen nıcht richtig verwendet werden können, den Charakter des Oku-
meniıschen Kates der Kirchen beschreiben.

Dıie Mitgliedskirchen neıigen dazu, die Bedeutung des Okumenischen Rates
der Kirchen 1n Übereinstimmung mıiıt ıhren eigenen Lehrüberzeugungen und
historischen Voraussetzungen interpretieren. Eınıge möchten ıh als Vor-
ahnung der kommenden Einheit sehen, andere betrachten ıh lediglich als VOTI-

übergehendes Werkzeug. Nur die offiziel] tormulierte Konzeption des Okume-
nıschen Rates 1STt allen Kirchen gyemeınsam. Überlegungen aller Art über die
ekklesiologische Bedeutung können VO  - einzelnen Kiırchen vorgebracht werden,
haben jedoch keinerlei; bindenden Charakter. Das Problem MU: innerhalb des
Okumenischen Rates der Kirchen diskutiert werden; und mMU: auch fest-
gehalten werden, daß die Voraussetzungen für diese Diskussion sıch mi1t der
Aufnahme Mitgliedskirchen ständig verändern: ENSCIC Beziehungen ZW1-
schen der römisch-katholischen Kıirche und dem Okumenischen Rat der Kirchen
würden S1e zweitellos noch stärker wandeln.

Suche nach Erneuerung
Der Okumenische Rat der Kirchen strebt danach, ein Werkzeug der Erneue-

rung seın Seine Miıtgliedskirchen teilen die Überzeugung, dafß Einheit NUuUr
wachsen kann, WenNn Ss1e selbst die räaäsenz Christi klarer manıfestieren und
bezeugen. Dıie Gemeinschaft 1M Okumenischen Rat der Kirchen z1ibt ihnen ıne
Möglichkeit, ıhre Gaben eichter miıteinander teilen, mıteinander das Van-
gelium bezeugen, sıch die Fragen stellen, die heute einer Antwort bedür-

und miteinander 1n iıhren Bemühungen die Lösung dieser Fragen den
Eingebungen des Heiligen Geıistes tolgen. Miıtgliedschaft 1mM CGkumenischen
Rat der Kıirchen ann eshalb nıcht als Selbstzweck angesehen werden. Sıe
sollte vielmehr Ausdruck eıner 7zusätzlichen Verpflichtung auf den Ruf nach
Erneuerung se1n, den der Geıist die Kirchen ergehen ät.

Entscheidungen des Rates
Dıie Erklärungen un: Aktionen des Okumenischen Rates der Kirchen nNfier-

scheiden sıch reın ıhrem Wesen nach VO denen der einzelnen Kirchen. Diese
Erklärungen siınd Versuche, Gottes Wıillen 1ın einer Gemeinschaft VO  3 Kirchen
auszudrücken, die noch ımmer voneinander sind. Sıe haben weder
verfassungsmäßige Autorität noch rechtlich bindenden Charakter. Die einzel-
en Miıtgliedskirchen können Ss1e unterschreiben: steht ıhnen jedoch frei, sı1e
abzulehnen oder ıne andere Art des Vorgehens ureSscn. Die derzeitige Ver-
fassung und die Satzungen beschreiben die Autorität des Okumenischen Rates
der Kırchen folgendermaßen:

Der Okumenische Rat o1bt Rat un: bietet die Möglıichkeit ZU): gemeinsamen
Vorgehen 1n Fragen gemeınsamen Interesses.
Er kann 1m Auftrage VO  w Mitgliedskirchen 1ın solchen Fragen handeln, die
ihm ıne oder mehrere Kirchen übertragen.
Er hat diıe Vollmacht, regionale Konterenzen un Weltkonterenzen über
bestimmte Fragen Je nach Bedartf einzuberuten.
Der Okumenische Rat besitzt keine gesetzgebende Gewalrt ..  ber die Kıiırchen.
Er andelt auch 1n keiner Weıse in ıhrem Namen, außer 1n den Fällen, wıe
Ssie oben erwähnt sınd (Verfassung, IV)
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In Durchführung seıines Auftrages annn der Okumenische Rat durch seine
Vollversammlung oder durch seinen Zentralausschufß Erklärungen angesichts
irgendeiner Lage oder ırgendeines Problems, dem sich der Rat oder die ıhn
bildenden Kırchen gegenübergestellt sehen, veröftentlichen.

Wenngleich solche Kundgebungen als Ausdruck des Urteıils oder der Stel-
Iun nahme eiıner umtfassenden Kirchenkörperschaft große Bedeutung und
STr FEinflu(ß haben, esteht doch ıhre Autorität 1Ur 1in dem Gewicht,
welches S1€e durch die iıhnen innewohnende Wahrheit und Weiısheit selber
haben, und die Veröffentlichung solcher Erklärungen kann nıcht bedeuten,
da{fß der CGkumenische Rat irgendeine verfassungsmäßige Gewalt über die
ıhn konstituierenden Kirchen oder das Recht, für S1e sprechen, hat oder
haben kann.

Der Exekutivausschuß oder jede andere Kommissıon des Okumenischen
Rates annn der Vollversammlung oder dem Zentralausschu{fß Erklärungen
Zur Erwagung und Durchtührung empfehlen.

Keıin Ausschufß und keine Kommuissıon des Okumenischen Rates, außer dem
Zentralausschuß, veröftentlicht iırgendeine Erklärung, ehe s1e nıcht VO  3 der
Vollversammlung genehmigt worden 1St In Fällen aufßerster Dringlichkeit
können ausnahmsweise Erklärungen VO  ; einer Kommıssıon des Rates 1n
Angelegenheiten ihres Arbeitsgebietes veröffentlicht werden, wenn der Vor-
siıtzende des Zentralausschusses und der Generalsekretär ıhre Zustimmung
gegeben haben In diesen Fällen hat der betreffende Ausschufß oder die
betrefftfende Kommissıon eutlich hervorzuheben, daß der Okumenische Rat
der Kirchen als solcher keine Verantwortung für die 1n dieser Weıse Vel-
öftentlichte Erklärung tragt

In Fällen außergewöhnlicher Dringlichkeit kann der Vorsitzende des
Zentralausschusses 1n seiner eigenen Vollmacht nach Rücksprache MIi1t dem
stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralausschusses und dem General-
sekretär Erklärungen veröftentlichen der Voraussetzung, dafß solche
Erklärungen nıcht 1im Wıderspruch den festgelegten Grundsätzen des
Okumenischen Kates stehen (Satzungen,
Dıie Mitgliedskirchen schenken natürlich den Entscheidungen des Okumen:i-

schen Rates starke Beachtung, denn diese Entscheidungen können die geme1n-
Same Überzeugung gELTENNTEF Christen wiedergeben. Mitgliedschaft bedeutet
jedoch nıcht, da{ß ıne Kirche estimmte Ansichten aufgrund VO  - Mehrheits-
entscheidungen akzeptieren mu{ Auch 1St der Okumenische Rat der Kirchen
nıcht als über den Kirchen stehendes Berufungsgericht anzuseheq.

ıne wachsende Gemeinschaft
Es 1St unmöglıch, den Okumenischen Rat der Kirchen ausschließlich anhand

seiner Verfassung beschreiben. Auch seine Geschichte MU: berücksichtigt
werden. Eın Versuch, diese Geschichte beschreiben, wurde 1963 1n Montreal
VO:  - der Konterenz für Glauben un Kırchenverfassung NTe.:  oOMMEeN; s1e
registrierte die folgenden „Wichtigen Entwicklungen 1M Leben des
Rates:
a) Starkes Anwachsen der Mitgliederzahl und größere Mannigfaltigkeit der

Kır C
Zusammenschluß des Internationalen Mıssıonsrates mit dem Gkumenischen
Rat der Kirche51 S
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C) Dıie Erklärung VO  3 Neu-Delhiji über 1e Einheit der Kirche‘ (sogenannte
‚Einheitsformel‘)
Die Revısıon und Erweıterung der Basıs des Okumenischen Rates der
Kırchen 1m Jahre 1961;

e) Neue Methoden der Zusammenarbeit in der 7zwischenkirchlichen Hiılfe:
rwagung der Probleme gemeınsamen Handelns in der Missıon;
Verringerung mancher psychologischer Schranken durch besseres Sich-ken-
nenlernen und tieferes gegenselt1iges Verständnis:
Das Nachdenken über das Wesen des Rates 1n den Mitgliedskirchen SOWI1e
autf unNnseren gemeınsamen Tagungen.“

Die Konterenz erkannte weıterhin ankbar A da{fß »” (der RK) 1n dieser
ununterbrochenen Gemeinschaft Neues, nämlich wıne Bereicherung unNnserer
christlichen Exıstenz und ine L1EUC Sıcht unNnserer gemeiınsamen christlichen Aut-
gabe 1n der Welt empfangen hat Dıie sıchtbare Darstellung dieser NCeCuUCH Erfah-
rung hat verschiedene Gestalten: yemeinsame Treue gegenüber dem einen
Herrn; zunehmender Fortschritt 1n Rıchtung auf ein gemeınsames Leben ın
Gebet, Lobpreıs un Verkündigung; das gemeiınsame Tragen VO  3 Lasten,
Schwierigkeiten und Leiden; zunehmender Lehrkonsensus ohne Kompromıisse
(Z hıinsıchtlich des Wesens der Tauftfe); verstärktes Biıbelstudium: Tendenzen
ZUr gegenseltigen Anerkennung ihrer Glieder ein1gen Mitgliedskirchen“
(Vıerte Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung, 40/41).

Die Geschichte äßt siıch auch ın anderer Weıse aufzeichnen. SO hatte bei-
spielsweise der Okumenische Rat 1m Jahre 1948 etwa2 140 Mitglieder, während
diese Zahl heute aut run 240 angestiegen 1St. Dıie Entwicklung äßt siıch auch

der Reihe VO  e} Erklärungen untersuchen, die estimmten Problemen
abgegeben und VO  ; Mitgliedskirchen bekräftigt wurden: Z Beispiel die
Erklärung ZUr Religionsfreiheit un mehrere Erklärungen Zur Rassenfrage.
Diese „Tradition“ ist WAar eın wesentlicher Zug des Okumenischen Rates der
Kirchen, kann aber natürlıch nıcht als unwandelbar angesehen werden. Im
Laute der Jahre sind iın der 'Tat scheinbar gesicherte Ergebnisse infolge der
Aufnahme ‚ue6r Mitgliedskirchen in den Okumenischen Rat infrage gestellt
worden; die Diskussion arüber wurde uen Voraussetzungen wıeder
aufgenommen.

Die Vollversammlung VO  3 Uppsala erkannte d dafß dieser Entwicklungs-
prozeiß weıtergehen mujfß, un wI1es den Strukturausschufß d „bedenken,
WAas für den ORK als ein Ausdruck gemeınsamen Lebens der Kirchen bedeu-
tet, dafßß AaUuUSs dem begrenzten nordatlantischen Bereich, innerhalb dessen
entstanden WAar, herausgetreten und 1n die Dritte Welt 1st; daß die
Orthodoxen Kirchen ıne entscheidend wichtigere Raolle 1n seinem Leben spie-
len; daß seit dem I1 Vatikanischen Konzıl 1n ıne siıch ständig weıter VeOI-

zweigende Partnerschaft miıt der Römisch-katholischen Kirche un anderen
Nıchtmitgliedskirchen eingetreten 1St  D (Bericht Aaus Uppsala 68, 395)

wiırd eın zweitacher Prozef(ß erkennbar. Zum einen 1St die wechselseitige
Erforschung vertieft worden un die Gemeinschaft gewachsen; ZU anderen hat
die Miıtgliedschaft Vielfalt und 1St repräsentatıver für das Chri-
tentum als ZanzZeSs geworden. Man 1St sıch darüber klar, daß dieser Prozefß
noch beträchtlicher Entfaltung bedarf. Die Erkenntnis dieser Gemeinschaft mu{
1n vieler Hinsicht tiefere Wurzeln 1mM Bewußtsein der Mitgliedskirchen un!
ıhrer Glieder schlagen. Das Ausma{fß der Verpflichtung gegenüber der Gemeıin-
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schaft un: ıhrem stetigen Wachsen 1st sehr unterschiedlich und ertordert häufigeÜberprüfung durch den Okumenischen Rat der Kırchen und seıne Mitglieds-Ir
Vorläufiger Charakter

Der Okumenische Rat der Kiırchen 1St keine Kirche Er 1St ıne Gemeinschaf
VO  } Kirchen, die der gemeınsamen Suche nach Einheit verpflichtet sınd. Die ın
ıhm verwirklichte Gemeinschaft 1St ihrem Charakter nach vorläufig. Sıe 1St kein
Selbstzweck. Der Okumenische Rat der Kirchen sucht den Weg für ıne Einheit

bereiten, die über ıh selbst hinaus eht Mıt dem Wachsen dieser Einheit
wıird sıch selbst wandeln und viellei O:  d überflüssig werden.

Verhältnis ZUE ökumenischen Bewegung
Der Zweıte Bericht der GemeLhnsamen Arbeitsgruppe beschreibt den Okume-

nıschen Rat der Kirchen als einzigartıges Werkzeug 1mM Dienste der ökumeni-
schen Bewegung. Dıieser Satz bedarf der Klärung. Die Beteiligung der
ökumenischen ewegung findet nıcht ausschliefßlich durch den Okumenischen
Rat der Kırchen STa und der Okumenische Rat hält siıch nıcht für gleichbedeu-tend mı1t der Bewegung. Diese Unterscheidung zwischen Rat und Bewegung 1St
1n den Dokumenten des Okumenischen Rates häufıg betont worden, und Zanzbesonders auf der Vıerten Weltkonferenz für Glauben un: Kirchenverfassung1n Montreal 1m Jahre 1963 je ökumenische Bewegung 1St eindeutig weıter
als der Rat Der Okumenische Rat der Kirchen 1St ıne der Manıtestationen
dieser Bewegung, xibt aber zahlreıiche andere Möglichkeiten, durch die die
Kirchen zusammen wachsen“ Viıerte Weltkonferenz für Glauben und Kirchen-
verfassung, Montreal 1963, 40) Zwischen den Christen un ihren Kirchen
esteht ıne Gemeinschaft (communi0n), die über den Okumenischen Rat der
Kirchen hinausreicht un alle christlichen Kırchen miıteinander verbindet. Diese
Gemeinschaft 1St auf verschiedene Weıse begründet iın einer gew1ssen Gemein-
samkeiıit des Glaubens, des sakramentalen Lebens, der inneren und äußeren
Gaben des Heiligen Geistes, der Geschichte und der Tradıtionen. Der Gkume-
nısche Rat der Kirchen 1St eın einzigartıiges Werkzeug der ökumenischen Bewe-
SUNg, wne bisher unvollständige Gemeinschaft unter den Kirchen ZU: Ausdruck

bringen un: vertiefen. Er 1St nıcht der einzıge Ausdruck der ökumenischen
Bewegung.

11 Gottesdienst
Der Gottesdienst spielt für den Okumenischen Rat der Kirchen anerkannter-

maßen 1n der einen ökumenischen Bewegung ıne zentrale Rolle Fragen 1m
Zusammenhang mMi1t Gottesdienst un: geistlichem Leben werden iınnerhalb des
Rates untersucht; damıit bieten sıch den Miıtgliedskirchen Möglichkeiten des
Austausches VO  w Erkenntnissen un gyegenseıt1 Bereicherung. Dıieses Anliegenschließt die innerhalb der Kirchen VOoOr sıch ende lıturgische Erneuerung jrREM
So bleibt auch das Gebert nıcht auf akademischer Ebene Die durch die Miıt-
yliedskirchen bereits erfahrene Einheit 1ın Christus findet Ausdruck 1M gemeın-Gebet, un dieses Gebet wiırd als eın We jener volleren Finheit angC-sehen, die VO  e Christus für seiıne Kirche gewol 1St.

Der Okumenische Rat der Kirchen besitzt jedoch keine eigenen Gottesdienst-
formen. Wıe 1n allen anderen Dıngen werden auch hier jede einzelne Kirche
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un iıhre besonderen Charakteristika geachtet. Be1 ökumenischen Konfterenzen
werden die Gottesdienste gewöhnlich den einzelnen Kontessionen ANVeEerTIraut.
Dıies 1St immer der Fall, WECIIN be] einer seiner Zusammenkünfte ıne Eucharistie-
tejer stattfindet, denn der Okumenische Rat der Kırchen, der keine Kırche 1St,
kann das Abendmahl nıcht AaUus eigener Vollmacht tejern. Dıie Ordnung der
Mitgliedskirchen hinsichtlich des Gottesdienstes und besonders der Zulassung
anderer ZU Abendmahl wırd VO] Okumenischen Rat der Kirchen respektiert,
un wird keinerlei Zwang 1n Rıchtung auf Kompromıisse oder Verletzung
dieser Ordnung ausgeübt.

Das römisch-katholische Verständnis der ökumenischen ewegung
Ist ıne CNSCIC Beziehung ZU Okumenischen Rat der Kirchen, vielleicht

O:  d iıne Mitgliedschaft vereinbar mıiıt dem Verständnis der römisch-katholi-
schen Kırche VO  3 der ökumenischen Bewegung? In der Frühzeit der ökumeni-
schen Bewegung lehnte die römisch-katholische Kırche Einladungen - Beteıili-
un den Bewegungen ab, die spater ZUur Entstehung des Okumenischen
ates ührten. Im Jahre 1928 schreibt apst Pıus yeß DD 1St klar, daß der
Heıiliıge Stuhl keinestalls diesen Versammlungen teilnehmen kann, und 1St
den Katholiken nıcht a  ‘9 derartiı Unternehmungen Öördern und
unterstützen.“ Diese negatıve Haltung eruhte aut der Furcht, die ökumenische
Bewegung könne Ar Indiffterentismus gegenüber der VO  ; Gott oftenbarten
Religion führen Basıerten iıhre Bemühungen nıcht auf der Voraussetzung, daß
alle Religionen mehr oder wenıger ZuLt und lobenswert seıen, 1iNsoweıt s1e alle
1n verschiedener orm jenem angeborenen Gefühl Ausdruck verleihen, das die
Menschen C3Ott und AB gehorsamen Anerkennung Seiner Herrschaft führt?
Diese Anschauung schien VO  3 der römisch-katholischen Kırche die Aufgabe
eines Teıles ıhrer Lehren und ihres Selbstverständnisses verlangen.

Als die ökumenische Bewegung sıch entfaltete un der Okumenische Rat der
Kirchen entstand, erkannten die römischen Katholiken deutlicher, daß die Eın-
heit, dıe IMNa  - suchte, ıne Einheit WAar, dıe sıch auf dıe Wahrheit gründete, und
daß das Festhalten Lehrpositionen nıcht gyefährdet wurde. Wenn die Instruk-
t1on des Heiligen Offiziums VO  3 1949 auch noch vorsichtig formuliert Wal,
schrieb s1e doch den wachsenden Wunsch aller Christus Glaubenden nach der
Wiedervereinigung un den Wandel 1n den Ansıchten der Eingebung des
Heiligen Geilstes Z Ss1e gyESTALLETLE die Teilnahme estimmten Versammlun-
SCH bischöflicher Leıitung.

j1e zunehmenden Kontakte 7zwıschen christlichen Theologen un weıtere
Untersuchungen innerhalb der römisch-katholischen Kırche ührten dahın, dafß
das EF Vatikanische Konzıl wne feste Grundlage für die katholische Beteili-
Sung der ökumenischen Bewegung schuf, iındem die Bedeutung des lau-
ens und des relig1ösen Lebens VO  3 Christen anderer Traditionen für die
Katholiken anerkannte. In diesem Zusammenhang mögen die folgenden Punkte
wichtig se1n.

Das 14 Vatikanische Konzıl bestätigte 1n der Dogmatischen Konstitution
über die Kirche, da{fß katholische Christen mıiıt Christen anderer Gemeinschaften
durch die Taufe, durch einen gemeınsamen Glauben Christus, durch die
Schrift, durch Gebet un durch die wirksame Gegenwart des Heiligen Geistes
verbunden sınd (sıehe auch das Dekret über den Okumenismus, 3)
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Dıie römisch-katholische Kirche glaubt, daß 1n ıhr die ıne und einzıge
Kirche Jesu Christi esteht. Sıe anerkennt jedoch, daß die VO  ; ihr getrennNten
Kirchen und ırchlichen Gemeinschatten „Nıcht ohne Bedeutung und Gewicht
1M Geheimnis des Heıles“ sınd. „Denn der Geist Christi hat sıch gewürdigt,
S1e als Mittel des Heıls gebrauchen“ (Dekret über den Okumenismus, 3

Obwohl die römisch-katholische Kirche ylaubt, daß in ıhr die ıne un:
einz1ıge Kirche Jesu Christi besteht, anerkennt s1€, daß die ıne ökumenische
Bewegung alle christlichen Gemeıinschatten umfaßt, die auf den Ruft nach
Einheit hören. Das Dekret über den Okumenismus verdeutlichte dies, indem
VO  3 denjenigen sprach, „die den dreieinigen Gott anruten und Jesus als Herrn
un Erlöser bekennen, und WAar nıcht NUur einzeln un für sıch, sondern auch
1n ihren Gemeinschaften, in denen S1e die trohe Botschaft 1TNOmMMEN haben
un die S1e ıhre Kırche und Gottes Kirche eNNenN. ast alle streben, wWenn auch
auf verschiedene Weıse, einer eınen, siıchtbaren Kirche (jottes hın, die doch
1n Wahrheit allumtfassend und ZUuUr Sanzch Welt gesandt 1St, damıit sıch die Welt
Z Evangelıum bekehre un: ıhr eıl finde ZUur Ehre Gottes“ (Dekret
über den Okumen1ismus,

Das Dekret über den Okumenismus $ bestätigt, da{fß eine ZEWI1SSE,
WEeNnNn auch nıcht vollkommene Gemeinschaft esteht zwiıischen Menschen, die
Christus gylauben und 1n der rechten Weiıse die Taute empfangen haben Es
scheint theologisch AaNSCMESSCH, dafß diese Gemeinschaft iırgendeinen sichtbaren
Ausdruck finden sollte. Dıie Ansichten über die orm dieses Ausdrucks mögen
auseinandergehen, aber sollte eın echtes Zeichen der wirklichen, WEn auch
teilweisen Gemeinschaft gyeben, die bereıts Christen 1n der derzeitigen
Siıtuation der gELrENNTIEN Christenheit esteht. Die Weıigerung, nach dem an

Ausdruck dieser Gemeinschaft suchen, könnte eın alsches Zeichen
se1n, denn könnte den Anschein erwecken, als implizıere die Nıcht-Aner-
kennung der christlichen Wirklichkeit der anderen Gruppen

Das Dekret über den Okumen1ismus unterstreicht die Notwendigkeit des
Dialogs, 1n dem „eIn jeder die Lehre seiner Gemeinschaft tiıeter un SCHAUCI
erklärt, da{ß das Charakteristische daran eutlich hervortritt. urch diesen
Dialog erwerben alle ıne bessere Kenntnıis der Lehre und des Lebens jeder VO:  e
beiden Gemeinschatten und ıne gerechtere Würdigung derselben“ $ 4 So
wird der Weg bereitet werden, auf dem alle 1ın diesem brüderlichen Wettbewerb
ZUr tieteren Erkenntnis und deutlicheren Darstellung der unertorschlichen
Reichtümer Christi werden“ ($ 11)

Die römisch-katholische Kırche 1St der Meınung, dafß S1e sıch eines VO:  a
Gott gegebenen Auftrages entledigen habe, des Auftrages, Christus
bezeugen Es könnte ohl se1n, daß manchen Umständen dieser Auftrag
sich wirkungsvoller 1n Zusammenarbeıt mıiıt anderen Kırchen und Gemeinschaf-
ten austühren ließe Das Dekret über den Okumenismus empfiehlt ausdrücklich
ıne usammenarbeıt dieser Art. AMNOÖT der anzen Welt sollen alle Christen
iıhren Glauben den eıinen, dreifaltigen Gott, den menschgewordenen
Sohn Gottes, Nsern Erlöser un: Herrn, bekennen und 1n gemeinsamem
Bemühen 1n gegenseıtiger Achtung Zeugnıis gyeben für TISCDHE Hoffnung, die nıcht
7zuschanden wird. Da 1ın heutiger eıt die Zusammenarbeit 1m soz1alen Bereich
csehr weıt verbreitet 1St, siınd alle Menschen ohne Ausnahme gemeinsamem
Dienst gerufen, HE recht diejenigen, die Gott glauben, meılisten aber
alle Christen, die Ja mıiıt dem Namen Christi ausgezeichnet sind“ ($ 12 Eın
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ähnlicher Aufruf ZU „gemeiınsamen Bekenntnis des Glaubens Gott und
Jesus Christus“ erging iın dem Dekret über die Missionstätigkeit der Kırche

Hınsichtlich des Dienstauftrages, durch den die Kırche den Nöten der
Welt 1 menschlichen und soz1alen Bereich begegnet, ordert das Dekret über
den Okumenismus eindeutig AA hz Zusammenarbeıit auf „Durch die Zusammen-
arbeit der Christen kommt die Verbundenheit, 1n der S1e schon untereinander
vereinigt sınd, lebendig ZUmm Ausdruck, und das Antlıitz Christı, des (Gsottes-
knechtes, trıitt 1n hellerem Licht ZUTagE. Diese Zusammenarbeit, die be1 vielen
Völkern schon besteht, mu{ß mehr und mehr vervollkommnet werden, besonders
in jenen Ländern, die soz1iale un technische Entwicklung Eerst 1m Werden
ISt. Be1i dieser Zusammenarbeıt können alle, die Christus glauben, -
schwer lernen, w1ıe s$1e einander besser kennen und höher achten können und w1e
der Weg ZUr Einheit der Christen bereitet wiırd“ ($ 12)

Das Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche spricht in ähnlicher Weıse:
da{fß die Katholiken mi1it den VO  e ıhnen getrenNNtEN Brüdern brüderlich

7zusammenarbeiıiten 1im Zusammenwirken iın sozialen und technıschen sSOw1e
kulturellen und relıg1ösen Dıngen, wobei INan jeden Anschein VO!  3 Indifterentis-
INUS und Verwischung SOWIl1e ungesunder Rıvalıtät vermeıiden MU: Der rund
tür diese Zusammenarbeit se1l VOoOr allem Christus, ıhr gemeinsamer Herr. Seıin
Name HN  mOöge sı1e zueinander bringen! Dıese Zusammenarbeit sollte nıcht NUuUr
zwischen Privatpersonen stattfinden, sondern nach dem Urteil des Ortsordinarius
auch 7zwischen den Kırchen oder Kirchengemeinschaften und iıhren Unterneh-
mungen“ ($ 15)

Die Beteiligung der ökumenischen Bewegun steht der anzen Kırche,
Gläubigen WwW1e Geistlichen, gleichermaßen Sıe einen jeden d Je nach
seiner Fähigkeıt (vgl Dekret u  .}  ber den Okumenismus, 5 Es 1St bedeutsam,
da sıch gerade 1m Dekret über das Apostolat der Laıen die folgende Aussage
findet „Das Evangelium, das u1ls w 1e€e eın gemeinsames väterliches Erbe mi1t-
einander verbindet, und die daraus sıch ergebende gemeınsame Pflicht ZU
christlichen Zeugn1s empfehlen, Ja ordern oft die Zusammenarbeit der
Katholiken mit anderen Christen, VO  $ den einzelnen und VO  - den Gemein-
schaften der Kırche, bei Einzelaktionen un 1n Vereinigungen, aut nationaler
un internationaler Ebene“ ($ 2

Die römisch-katholische Kırche vertritt auch die Meınung, durch die Bete1-
ligung der Sökumenischen Bewegung prüften alle iıhre Ireue gegenüber
dem Wıiıllen Christi hinsichtlich der Kirche und gehen tatkräftig 4Ns Werk der
notwendigen Erneuerung und Retorm“ (Dekret über den Okumenismus, 4

Die Entwicklungen innerhalb der römisch-katholischen Kirche se1it dem
I1 Vatikanischen Konzıil beeinflussen auch die Suche nach Wegen einer frucht-
bareren Beteiligung der ökumenischen Bewegung Viele Kontakte ande-
ren Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften siınd eingeleitet worden, un
gemeiınsames Zeugnis und usammenarbeit machen 1n vielen Bereichen OFrt-
schritte. Dıiese Entwicklungen SsCch die römisch-katholische Kirche d die
möglichen weıteren Schritte untersuchen. Dabe1 wiıird s1e natürlich die
Möglichkeiten nutzen, die sıch durch das Bestehen der Bischofskonferenzen
un die den Bischöfen auf okaler w1e auch unıversaler Ebene anvertrauten
unmittelbareren Verantwortungsbereiche bieten.

Die genannten Elemente zeıgen deutlich, da{fß sich in der römisch-katholischen
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Kırche 1n der Einschätzung der ökumeniıischen Bewegung und der Rolle, die
s1e selbst darın spielen sollte, e1in bedeutsamer Wandel vollzogen hat Sıe ze1-
SCH auch, da{fß sıch diese Beteiligung 1n einer siıchtbaren, organısıerten orm
vollziehen kann. Be1 der Bestimmung der ANSCMECSSCHECN Form kann nıcht über-
sehen werden, daß CNZC Beziehungen der römisch-katholischen Kirche ZU
Okumenischen Rat der Kirchen in bestimmten reisen Fragen autwerten.

Eınige siınd der Ansıcht, da{flß ıne organısatorische Verbindung mıiıt dem
Okumenischen Rat einem Verzicht auf die spezifisch katholische Lehre VO'  -
der Kırche nötıgen oder als solcher aufgefafßt werden könnte:; S1e folgern
daraus, daß diese Verbindung eın falsches Zeichen für die Beziehungen ware,
die, theologisch gesehen, 7zwiıischen dem römischen Katholizismus und Tren
christlichen ırchen und Gemeinschatten bestehen. Selbst WEeNnNn Aaus offiziellen
Erklärungen des Okumenischen KRates der Kirchen eutliıch hervorgeht, daß
keine Kirche mit ıhrem Beıtrıtt ZU Rat iıhre eigene Ekklesiologie aufzugeben
braucht, wird doch die Frage gestellt, ob dieses Prinzıp 1m praktischen
Handeln des Okumenischen KRates der Kirchen deutlich SCHNUS ZU Ausdruck
kommt.

Es wiıird auch die Frage nach der Autorität des Papstes gestellt. Würden
nıcht (n Beziehungen ZU OGkumenischen Rat der Kiırche diese Autorität
gefährden, WI1e s1e innerhalb der römisch-katholischen Kirche verstanden
und ausgeübt wird? Obwohl die Fragen sich auf grundsätzlicher FEbene befrie-
digend beantworten lassen, bleibt doch nach Meınung mancher eın pastorales
Problem, dem INnan sıch stellen MU: Glieder der römisch-katholischen Kirche
und auch andere könnten der Annahme veranlaßt werden, dafß praktisch
die Autorıität des Papstes 1n Gefahr geriete.

Anderen geht das speziıfısche Zeugn1s der römisch-katholischen
Kirche Besteht ıcht die Gefahr, daß verdunkelt wiırd, WECNnN InNnan ZUr
Solidarıtät mit anderen christlichen Kirchen ermutigt? Würde die römisch-
katholische Kirche nıcht 1n der Volksmeinung mit anderen christlichen Gemeıin-
schaften verwechselt un für ZEWI1SSE Erklärungen un Programme verantwort-
lıch gemacht, die VO katholischen Standpunkt Aaus nıcht voll gebilligt werden
können? Selbstverständlich steht den Mitgliedskirchen des Rates frei, sıch
VO  3 Erklärungen des Rates distanzıeren, aber schon die Tatsache der Mıt-
yliedschaft ezieht dennoch ıne Mitgliedskirche 1n gewissem aße in die VO:  \n
der Organıisatıon ausgehenden Aktıvitäten un Botschaften mMi1t eın. Würde dies
dazu führen, daß spezifisch katholische Anliegen 1m Bereich VO  e Zeugnıi1s,
Apostolat (actıo apostolıca), Erziehung, Morallehre oder in anderen Gebieten
gefährdet würden?

Andrerseits mMag bei ein1gen Mitgliedern des Okumenischen Rates der
Kirchen das Gefühl entstehen, die Freiheit un: Autorıität nıcht-römischer
Kirchen könnte durch ENSCIC Bindungen Zur römisch-katholischen Kirche Eın-
bußen erleiden. Dıie römisch-katholische Kirche 1St zahlenmäßig bei weıtem die
größte christliche Kırche Sıe hat ınen gewissen inneren Zusammenhalt, der

den meısten anderen Kirchen und Gemeinschaften nıcht vorhanden 1St.
Besteht nıcht die Gefahr, daß die Stimmen der anderen Kirchen unterdrückt
werden könnten? Besäßen die Aussa des Okumenischen Rates wenıger
Autorität als heute, wenn die römı1s -katholische Kirche ein1ıge VO'  e} ihnen
ablehnte?

Auft beiden Seiten bestehen Befürchtungen, dafß die Zusammenarbeıit
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Zzweler großer und komplizierter Strukturen den geistlichen Charakter derökumenischen Bewegung ersticken könnte.
Dıie Gemeinsame eıtsgruppe 1St nıcht der Ansıcht, daß diese Fragenunlösbar selen. Sıe meınt vielmehr, da{fß INan S1ie nıcht ignorieren kann, während

INan die Möglichkeit CNSCICFK Verbindungen 1ın Erwägung zieht. Sıe wurden beider Ausarbeitung dieses Berichtes keineswegs VveErgeSSCNH. Auf Eınzelaspektewiıird 1n den folgenden Abschnitten ZCNAUECEFr einzugehen se1in.

I1

Welche ormMmM sollten CHSETE Beziehungen annehmen?
Wıe bereits erwähnt, hat die Gemeinsame Arbeitsgruppe drei möglıche For-

NCN A sgCNAUCrFEN Untersuchung ausgewählt:a) der Ausbau koordinierter Strukturen für wachsende Zusammenarbeit:die Bıldung einer Hen und anders verfaßten Gemeinschaft:C) die Mitgliedschaft der römisch-katholischen Kirche 1im Okumenischen Ratder Kıirchen.
Dıiese drei Möglichkeiten sollen hier nacheinander untersucht werden.

Der Ausbau koordinierter Strukturen für wachsende Zusammenarbeit
Theorie und Praxıs zeıgen, daß die usammenarbeit zwiıschen der römisch-katholischen Kırche un: dem Okumenischen Rat der Kirchen möglich 1St Aufdie deutliche Zunahme dieser usammenarbeit 1St bereits früher hingewiesenworden, un sınd YeW1Ssse Strukturen 1m Entstehen begriffen, die Zusam-menarbeit vertiefen un auszuarbeiten.
Im Bereich der theologischen Studien haben gemeinsame Kommissionen Ww1e

eLWA diejenige über „Katholozität un Apostolizıtät“ nuützliche Arbeit gelei-STEeTt Zudem sınd einzelne römische Katholiken mit otffızieller Billigung ihrerKırche Mitglieder der Kommıissıon für Glauben un Kırchenverfassung undnehmen deren Studienvorhaben teil. Sıe arbeiten mit 1m Programm desOkumenischen Instituts Bossey.Die Erfahrung hat gezeligt, daß die bereits bestehende Gemeinschaft (commu-nıon) sıchtbar gemacht werden kann. Dıies oılt besonders in den Bereıichen derSozıialarbeit, der Nothilfe, der Gerechtigkeit un: des Friedens. GemeinsameKommissionen haben ermöglıcht, dieser Art der usammenarbeit ın Umris-
sen die nötıge Struktur yeben.Eın erausragendes Beispiel j1erfür 1St die gemeınsame Kommissiıon fürGesellschaft, Entwicklung und Frieden (SODEPAX): Unter dem gemeınsamenVorsıtz des Kardıinal-Präsidenten der päpstlichen Kommission für Gerechtig-keit un Frieden un des Generalsekretars des Okumenischen Rates der Kır-chen wurde ODEPAX als ein Experiment gegründet. Die Zahl der Mitglieder1St auf beiden Seıiten gleich, der Stab esteht Aaus römischen Katholiken undAngehörigen des Okumenischen Rates

Es 15t. ıne Möglichkeit für weıteres Vorgehen, nNneue Kommıissionen dieserArt bilden: gemeınsame Kommissionen ZUur Untersuchung theologischerProbleme, für die gemeinsame Verkündigung des Evangelıums, tür die Koor-iniıerung VO'  3 Hıltsprogrammen, ZUr Förderung christlicher Erziehung undLaienarbeit uUSW.
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Eıne andere Möglichkeit CHNSCICI usammenarbeıt ware die Mitarbeit 'Om1-
scher Katholiken 1n verschiedenen UOrganen des Ckumenischen Rates der
Kirchen. Katholiken würden dann der Arbeit der Abteilung für Weltmission
un: Evangelisation, des Erziehungsreferates, der Abteilung für Okumenische
Aktıivıtät, der Kommissıon der Kirchen für internationale Angelegenheiten,
der Abteilung für „wischenkirchliche Hılfe, Flüchtlings- un Weltdienst USW.
teilnehmen. hne 1in den Entscheidungsgremien des Okumenischen Rates der
Kirchen (Zentralausschuß, Exekutivausschufß) mitzuarbeıten, ware die römisch-
katholische Kırche aktıv in der Arbeit dieser UOrgane engagıert.

Diese verstärkte Koordini:erung gemeınsamer Aktivitäten hätte ohl den
Vorteıl, die römisch-katholische Kirche als solche nıcht verpflichten, S1e
brächte jedoch auch mehrere Nachteile mıiıt sıch

a) Die römisch-katholische Kirche und der CGkumenische Rat der Kirchen
ständen einander weiterhin als Partner gegenüber, während S1e de facto nıcht
vergleichbare Größen S1nN

Die Tatsache, da{fß die römisch-katholische Kirche immer stärker 1n
koordinierten Aufgaben miıt dem ORK zusammenarbeitet, ohne jedoch Mit-
ylied des Rates se1n, würde be1 diesem die Ne1
ıne Gemeinschaft nıcht-römischer Kiırchen erste

ung verstärken, sich als
ber seinem eigent-lichen Wesen nach soll der Okumenische Rat der Kirchen alle Kıiırchen e1In-

schließen, die Jesus als Gott un Heiland bekennen. Für den Okumenischen
Rat der Kirchen bedeutet die Nicht-Mitgliedschaft der römisch-katholischen
Kirche ıne Einschränkung seiner Gemeinschaft.

C) Siäkulare Einrichtungen un die allgemeine Oftentlichkeit würden den
Okumenischen Rat der Kırchen weiterhin als Instrument nıcht-römischer Kır-
chen auf weltweıter Ebene betrachten: dadurch würde der Eindruck verstärkt,
da die Christenheit Z W el Hauptgruppen gespalten 1St.

Würden die jetzigen oder ähnliche Strukturen der usammenarbeit be1-
behalten, ware nötıg, ständig Kommuissıonen und Projekte schaffen,
un ame häufig 1n einem uen ökumenischen Kontext ZUur Duplizierungbereits geleisteter Arbeıt. Gerade jetzt jedoch wiırd innerhalb der römisch-
katholischen Kırche die ımmer stärkere erzweı un ihrer Organısationen
rnsthaft 1ın rage gestellt. Der kumenische Rat Kırchen hat Neue Orga-
nısatıonen gebildet, den An{iforderungen seiner wachsenden Aktivitäten

CSHCSNECN ıne Tendenz, die 1m Rat teilweise auf starke Kritik gestoßen ISt.
Hıerzu käme 198808  ; iıne n Reihe gemeinsamer Ommıssı0cnNen. Dıie rage 1st
berechtigt, ob diese Entwicklung der usammenarbeit der künftigen Leistungs-
fähigkeit 1m Blick auf Menschen und Mittel wirklich entspricht und ob die
Nebeneinanderstellung und alter Strukturen, hne daß 7zwıschen ihnen
ıne organiısche Beziehung entsteht, die Probleme nıcht oft eher verschärfen als
lösen würde.

e) Dıiıe Mitarbeit römischer IQath_c_>liker_1 in Organen des kumenischen Rates
der Kirchen scha flt ıne anomale Sıtuation tfür die römisch-katholischen Teil-
nehmer. Als raktızıerende Glieder einer Nıcht-Mitgliedskirche üben s1e aktıven
Einflufß auf 1€e€ Angelegenheiten und Ma{fßnahmen einer Organisatıon aus, ohne
die wirklichen Verantwortlichkeiten übernehmen oder übernehmen kön-
NnCN, die siıch Aaus der Mitgliedschaft ergeben.

Dıie Zusammenarbeit dient einem sehr nützlichen Zweck, und dies wird auch
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noch für ein1ıge eıt der Fall se1in. Es scheint jedoch, daß die Zusammenarbeit
WI1S der römisch-katholischen Kirche un dem Okumenischen Rat der
Kirchen bald den Punkt erreichen wiırd, dem sich zeıigt, daß jeder 1Ur dann
mehr über den andern lernen und das Wirken Christi 1m anderen stärker erfah-
1CIL kann, WECLN sıch neuUue und organiıschere Formen der gemeınsamen Arbeit
finden lassen.

iıne NEUuE Form christlicher Gemeinschafl mMiLt anderer Grundlage?
Die Verschiedenheit zwıschen der römisch-katholischen Kirche als weltweiıter

Kirche un dem Okumenischen Rat der Kırchen W1e€e auch die Ende VON
Kapiıtel gENANNTEN Fragen un Probleme ührten ın der römisch-katholischen
Kırche der Anregung, daß der ökumenischen ewegung durch die Schaffungeiner völlig uen orm christlicher Gemeinschaft mıiıt einer anderen Grundlagebesten gedient ware. Die rage 1St 1n gew1sser Weıse abstrakt. Die Bıldungeınes uen Zusammenschlusses die Bereitschaft VO  ' seıten der Miıtglieds-kırchen des Okumenischen Rates der Kırchen VOTraus, diesen autzulösen. Dıie
Vierte Vollversammlung des Okumenischen Rates der Kirchen sprach sıch ZWAarausdrücklich dafür AusS, die Frage einer römisch-katholischen Mitgliedschaft 1mOkumenischen Rat untersuchen, erklärte jedoch, da{fß S1e 1in diesem Stadium
die bestehende Gemeinschaft als wesentlich für die ökumenische Bewegungerachte (Bericht 187) Diese und äahnliche spatere Äußerungen des Zentral-
ausschusses mussen 1n Erinnerung behalten werden. Dennoch erscheint Nutz-
lıch, die Möglichkeiten solcher uen Formen der Gemeinschaft 1m Rahmen
einer Hypothese in Erwäagung zıehen, die innerhalb der ökumenischen
Bewegung entsteht.

iıne Gemeinschaft auf der Grundlage konfessioneller Weltbünde
Eıne ökumenische Gemeininschaft könnte AauUus den konfessionellen Weltbünden

als konstituierenden Elementen gebildet werden. Diese Möglichkeit wurde beider Bıldung des Okumenischen Rates der Kırchen Cr WOSCNH, jedoch nach SO  —taltıger Diskussion verworten. Handelt sıch dennoch ıne lebensfähigeKonzeption?
Die Iwa

Vorteile:
Sung einer Gemeinschaft auf dieser Grundlage hat ein1ıge

Die Mıt liedsgruppen dieser Gemeıinschaft waren eichter vergleichbarePartner. 1le ontessionellen Weltbünde sınd auf weltweiter Ebene organısıertun entsprechen daher deutlicher der römisch-katholischen Kırche als einer un1-versalen Gemeıinschaft. Dıie Partner könnten aut derselben Ebene mıteinanderverhandeln.
Es 1St manchmal die Frage gestellt worden, ob die derzeitige Gemeinschaftdes Okumenischen Rates der Kirchen geeignet sel, den konfessionellen Aspektender ökumenischen ewegung genugen Aufmerksamkeit wıdmen. iıne

Gemeinschaft auf der Grundlage konfessioneller Weltbünde kann sıch vielleichtunmıttelbarer mMIit den konfessionellen Dıfterenzen befassen. Sıe ware ıneständige Erinnerung daran, daß sıch Einheit 1LUFr erreichen Läßt, WenNnn dieseDifterenzen gelöst sınd un volle Versöhnung stattgefunden hat Sıe würde die
selben Tradition handeln.
Kirchen zwingen, 1ın voller Übereinstimmung mıiıt den Schwesterkirchen der-
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C) Eıne solche Gemeinschaft würde den Christen die übernationale, unıversale
Konzeption der Kırche VOT Augen halten. Dıie Konzeption der Kirche als eıner
terriıtori1alen Einheit scheint ıhrem Wesen nach säkular se1n. Die tradıtionel-
lere Konzeption der Kirche geht 1im theologischen un: lehrmäßigen Sınne über
geographische renzen hinaus.

Zumindest ein1ge der konfessionellen Weltbünde verfügen über Diıenst-
organısatıonen, die in Umfang und Aktivität eher den äÜhnlichen Organıisatı1ıo-
Nnen der römisch-katholischen Kiırche entsprechen,

Aus anderen Gründen scheint jedoch ıne auf konfessionellen Weltbünden
aufgebaute NEUE Gemeinschaft keine praktikable Alternative se1in:

a) iıcht alle konfessionellen Traditionen siınd als Konfessionsfamilien autf
Weltebene organısıert. Eınıge Kırchen betrachten sıch War als eın und der-
selben eucharistischen Gemeinschaft zugehörig, haben jedoch keine ständigeOrganısatıon, die für s1e andelt. Neue, SpONTtAaN entstandene Bewegungen
Lreten auf Weltebene kaum 1n Erscheinung. In vielen Ländern sind vereinıgteKirchen entstanden, die keiner Konfessionsfamilie entsprechen, un: auf seıten
dieser vereinıgten Kiırchen esteht nıcht die Absicht, eine eigene weltweite
Gemeinschaft bilden.

Wo konfessionelle Weltbünde bestehen, unterscheiden sS$1e sich stark in
iıhrem Wesen, ihrer Organısatıon und ihren Aktivitäten. Dıie meılsten Welt-
organısatıonen besitzen keine Vollmacht über ihre Mitglieder. Sıe können iıhre
Kirchen auf der internatiıonalen Ebene nıcht vertreten. Es iSt auch unwahrschein-
lich, daß alle Weltbünde sıch repräsentatıven Körperschaften umwandeln
ließen. Wenn S1€e iıhre Kirchen 1n einer ökumenischen Gemeinschaft auf Welt-
ebene verireten sollten, würden vıele Kırchen sıch 1n ihren ekklesiologischenÜberzeugungen verletzt fühlen: S1e könnten 1Ur zustiımmen, wenn diese
ökumeniısche Körperschaft eın völlig wirkungsloses Forum ware. Zudem siınd die
einzelnen Weltbünde unterschiedlich organısıert; während ein1ıge verhältnis-
mäßig große Mittel ZUr Verfügung haben, besitzen andere kaum organısato-rische Möglıchkeiten.

C) Den konfessionellen Weltbünden gehören nıcht notwendigerweise alle
Kirchen derselben Tradition In einem Zusammenschlufß VO!  3 Weltbünden
ware kein Platz für Kirchen, die der organısatorischen Struktur iıhrer Konfes-
sionsfamıilie nıcht angegliedert sind.

Dıie Öörtliche Vertretung ware nıcht direkt, sondern indirekt. Dies könnte
ZUur Vernachlässigung geographischer und örtlicher Vielfalt führen

e) Eın solcher Zusammenschluß würde Zur Erstarrung konfessioneller
Haltungen verleiten und eın kontessionellen Aspekten die Probleme in
einer Art un Weıse angehen, die den heutigen Gegebenheiten nicht entspricht.Probleme WwW1e Prımat, päpstliche Autorität, das Verständnis der römıs
katholischen Kırche VO  $ sich selbst un ihrer Sendung würden etztlich durch
iıne solche Gemeinschaft keine leichtere Lösung erfahren.

Die Bedeutung der konfessionellen Weltbünde darf zewifß nıcht herabgesetztwerden. Sıe können durch iıhre Tätigkeit ZUur Klärung der die Kirchen tren-
nenden Probleme beitragen. Es muß erwähnt werden, da{iß der Gkumenische
Rat der Kirchen auf seiner Vıerten Vollversammlung 1m Jahre 1968 A4aUS-
drücklich die posıtıve Rolle anerkannte, die sS1e durch ıhr Engagement 1n der
ökumenischen Sache spielen können, und daß seine Bereitschaft erklärte,
ENSCIC Kontakte miıt ihnen aufzunehmen.
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Eıne Gemeıiinschaft auf der Grundlage VO  - Christenräten
In vielen Regionen oder Ländern haben die Kirchen Christenräte gebildet.

Es 1St denkbar, daß une L1EUE weltweite Gemeinschaft auf der Grundlage dieser
ate entstehen könnte. Diese Lösung würde natürlich voraussetzen, da{fß die
römisch-katholische Kırche 1n den einzelnen Ländern Mitglied dieser Räte ware.

Christenräte sind ein Versuch, die christlichen Kirchen und Bewegungen eines
bestimmten Gebietes 1n einer ökumenischen Gemeinschaft zusammenzuführen.
Sie sınd eın Ausdruck dafür, dafß alle jedem Ort miteinander eben un:
Zeugni1s gyeben mussen. Eın Zusammenschlu{fß auf Weltebene, der aut Christen-
raten aufgebaut 1St, könnte möglicherweise die ökumenischen Erfolge in den
einzelnen Ländern besser ufzen Er würde das Schwergewicht mehr auf die
christliche Gemeinschaft bestimmter Gebiete als auf die Kirchen und ihren kon-
fessionellen Hıntergrund legen. Er Wware sichtbare Anerkennung der Tatsache,
da{flß Einheit 1n erster Linıie zwıschen Menschen erreicht werden muß, die mi1t-
einander leben un arbeiten.

Dıie Erfahrung des kumenischen Rates der Kiırchen zeıigt die vielen posıtıven
Aspekte VO!  3 Kontakten Christenräten. Be1i der Durchführung seıner e1ge-
nen Arbeit steht der Okumenische Rat 1n Nn Verbindung mıit ihnen. Dıie
Kommıissıon für Weltmission und Evangelisation des OGkumenischen Rates der
Kırchen, die sıch Aaus dem Internationalen Missionsrat entwickelte, unterhält
weıterhin CNSC Beziehungen den Christenräten.

Andererseıits unterscheiden sıch die Christenräte stark VO  3 einem Land ZU
anderen. In manchen Ländern x71bt keinen Rat Gewöhnlich haben S1e keine
Vollmacht über iıhre Mitgliedskirchen. Eınige siınd nıcht befugt, Fragen VO'  $
Glauben un Kirchenverfassung behandeln, sondern siınd auf die Zusammen-
arbeit 1ın nicht-theologischen Angelegenheiten beschränkt. In manchen Gebieten
sind die Mitgliedskirchen ın ihrer Gröfße CEW gleich In anderen hätte iıne
Kirche das absolute Übergewicht (Griechenland, Italien, Skandinavien).

In einer internationalen Gemeinschaft auf der Grundlage vVvon Christenräten
hätte die konfessionelle Zugehörigkeit oder die Identität der Kirchen als
solcher keinen klaren Platz Auch würde iıne Gemeinschaft dieser Art sıch nıcht
auf die Kirchen selbst beziehen. Es ware außerst schwier1g, die Frage der
christlichen Einheit diskutieren, die etztlich die Kırchen unmittelbar
etrifft. Delegationen in die internationale Gemeinschaft würden die Christen
eınes Landes, nıcht ıhre eigene Kirche vertretfen.

Es ware daher schwier1g für ıne solche Gemeinschaft, volle Verbindlichkeit
beim Streben nach jener Einheit erreichen, die das Ziel der ökumenischen
Bewegung se1in sollte.

Fıne Gemeinschaft aut der Grundlage christlicher Bewegungen
In der christlichen Welt g1ibt viele Bewegungen VO:  ; einzelnen und Grup-

PCNH, etwa 1n der Oorm der Evangelischen Allıanz, des GV JM, der Pax
Romana, der Studentengemeinden, der katholischen Arbeiterjugend. Viele VO  }
hnen bestanden bereıits VOTLr dem Okumenischen Rat der Kırchen. Die ewWwe-
sSungen für Glauben un Kirchenverfassung und für Praktisches Christentum
bildeten 101°4 die Grundlage für die Entstehung des Okumenischen Rates der
Kırchen

Viele dieser Bewegungen erhalten Unterstützung VO:  3 seıten der Kirchen,
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ohne daß die Kirchen als solche daran beteiligt sind. Sıe erfüllen ine nützliche
und oft notwendige Funktion im Leben der Kırchen, un wırd immer Bedarf

solchen Verbänden se1N, selbst aut iınternationaler Ebene
Eıne internatıiıonale Gemeinschaft auf der Grundlage dieser Bewegungen 1St

jedoch nıcht wirklich ıne Alternative organıscheren Beziehungen zwiıschen
den Kirchen. Wenn S1e der ökumenischen Bewegung dienen soll, 1St ine
kirchliche Struktur nÖötıg, der die Kiırchen unmittelbar beteiligt sind. FEıne
ınternationale Gemeinschaft ırchlich nıcht gebundener Personen kann ZUr

Anregung für die Kırchen werden und s$1e UT Inangriffnahme ıhrer ökumeni-
schen Aufgabe herausfordern. S1e könnte jedoch nıemals den Kırchen die
Pflicht abnehmen, diese Aufgabe 1n Angriff nehmen.

111

Mitgliedschafl der römisch-katholischen Kiırche ım Ökumenischen Rat
der Kırchen

Dıe Frage der römisch-katholischen Mitgliedschaft 1m Okumenischen Rat
der Kiırchen 1St auf der Vierten Vollversammlung 1in Uppsala 1968 un Von

Papst Paul v 8 in ent 1969 aufgeworfen worden. Sıe Wr Gegenstand der Dıis-
kussıon be1 verschiedenen ökumenischen Zusammenkünften und 1n Veröftent-
lıchungen. Wıe 1n der Einleitung erwähnt, haben Kıiırchen un einzelne 1n der
Gemeinschaft des Okumenischen Rates bei all ihren anerkannten Unvollkom-
menheiten und Unzulänglichkeiten einander kennen und verstehen, mıteinander
beten und arbeiten gelernt. Verschiedene mögliche Formen der Beziehungen
zwischen der römisch-katholischen Kirche und anderen christlichen Kiırchen
und Gemeinschatftten siınd aufgezeigt worden. Es 1sSt logisch, daß die besondere
Aufmerksamkeit Jjetzt der rage der Mitgliedschaft iın der bestehenden Ge-
meinschaft des Okumenischen Rates der Kirchen oilt

Praktische Fragen iM Zusammenhang miıt der römisch-katholischen
Mitgliedschafl

Der Modus der römisch-katholischen Mitgliedschaft
Dıie römisch-katholische Kirche 1St ıne weltweite Kirche Die Mitglieder

des COkumenischen Rates der Kirchen setzen sıch andererseits hau tsächlich,
WEn auch nıcht ausschließlich, aus Kırchen Z  INMeECN, 1e aut estimmte
geographische Gebiete beschränkt sind. Wenn die römisch-katholische Kirche

OGkumenischen Rat der Kırchen beitritt, sollte s1e dies dann als gesamte
Kirche tun”? der sollte s1e durch jene Einheiten beitreten, die der großen
Mehrheit der jetzıgen Mitgliedskirchen vergleichbar sind?

Zur Entscheidung dieser Frage sınd die tolgenden Punkte wichtig:
a) Die Satzungen des Okumenischen Rates erklären folgendes über die

Kriterien für die Mitgliedschaft:
} Wenn die entscheidende Voraussetzung der Vertfassung, wonach tür dıe
Mitgliedschaft solche Kırchen 1n Betracht kommen, die .ihrer Zustimmung
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der Basıs Ausdruck geben, auf welcher der Rat gegründét SE erfüllt Ist;
soll der Antrag nach folgenden Ma{(stäben geprüft WeTr

a) Autonomuıue. i1ne Kırche, die aufgenommen werden soll,; mu{ß den Nach-
W EeI1s ıhrer Autonomie erbringen. ine Kirche 1St ıne solche;
die bei aller Anerkennung der wesensmäßigen wechselseitigen Verbunden-
heıt der Kirchen, zumal der Kirchen gleichen Bekenntnisses, keiner
anderen Kirche für die Gestaltung iıhres eigenen Lebens verantwortlich
1St. Diese Unabhängigkeit mu{(ß auch bestehen hinsıchtlich der Ausbildung,
Ordination und Unterhaltung der Träger des geistliıchen Amtes, der
Einordnung, Ausbildung und ırchlichen Tätigkeit der Laienkräfte, der
Verbreitung der christlichen Botschaft, der Festsetzung der Beziehungen

anderen Kırchen und der Verwendung der Geldmiuittel, die Zur Ver-
fügung stehen, aus welchen Quellen S1e auch kommen.
Stabilität. ıne Kırche oll 1Ur aufgenommen werden, wenn s1e eiınen
ausreichenden Nachweis der Stabilität ihres Lebens und ihrer Organısa-
tiıonen erbracht hat, VO:  ; den Schwesterkirchen als Kirche anerkannt wıird
und 1n ANSCMESSCHECM Umfang für christliche Erziehung un: Verkündi-
Suns planmäßige Vorsorge getroffen ar

C) Größe Dıie Frage der Gröfße mu{ß ebenftalls Cr WOSCH werden.
Beziehungen anderen Kirchen Die Beziehungen der Kirche anderen
Kirchen mussen ebentalls eachtet werden.“
Da der Okumenische Rat der Kırchen VO  . den Kirchen keinerlei bestimm-

Ces Selbstverständnis verlangt, entscheidet auch ıcht darüber, auf welcher
FEbene die einzelne Kiırche Mitglied des Okumenischen Rates wird; jede Kırche
mu{ 1in Übereinstimmung mit ıhrem eigenen Selbstverständnis beitreten. Aus
praktischen Gründen 1St natürlıch für die Arbeit des kumenischen Rates
wünschenswert, dafß seine Mitgliedskirchen weıt w1e möglich vergleichbare
Einheiten sind. Wenn jedoch ıne Kıiırche verfaßt ISt, da{fß S1e 1Ur als welt-
weıte Gemeinschaft beıtreten kann, esteht hiergegen VO  3 seıten des Oku-
meniıschen Rates der Kirchen keine grundsätzliche Eınwen un

C) Jede einzelne Mitgliedskirche sollte möglichst 1n ıhrer Gesamtheit
Okumenischen Rat der Kirchen teilhaben. Daher 1St wichtig, daß die in jeder
Kirche gegenwärtige Vielfalt iıhren Ausdruck 1n der Arbeıt des Okumenischen
Rates der Kirchen findet Dies würde gleichermaßen für die römisch-katholische
Kirche gelten, falls S1e Miıt 1ed werden sollte. Dıie Jüngsten Entwicklungenhaben die reiche geographis C, kulturelle, theologische un: geistliche Mannıg-
taltigkeit betont, die S1 in der römisch-katholischen Kırche findet. Diese
Mannigfaltigkeit mu{ß sıch auch 1im Leben des CGkumenischen Rates der Kirchen
auswirken können.

Dıie Öörtlichen und territorialen Kirchen innerhalb der römisch-katholischen
Kirche mussen 1ın der Lage se1n, den Okumenischeri Rat der Kirchen als ıne
Gemeiuinschaft aufzufassen, VO  ; der s1e eınen Teıil bılden. Die Einheit mu{fß letzt-
ıch 1n konkreten Sıtuationen erreicht werden. Es 1St wichtig, da{ß 1ın der
ökumenischen Bewegung gelingt, die 1ın konkreten Sıtuationen CWONNCHNECNHErfahrungen unmittelbar W1e möglich AU.:  en.

e) Die praktische Entfaltung des Prinzıps der Kollegialıtät hat dazu geführt,al den Patriarchatssynoden un: Bischofskonferenzen 1n der römisch-katholi-
schen Kirche ımmer ogrößere Verantwortung auferlegt wiırd. Eınerseıits werden
die örtlichen und nationalen Kirchen ermutigt, ihr lıturgisches, theologisches
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und geistliches Leben entsprechend ihrer eigenen besonderen Prägung und der
jeweiligen pastoralen Bedürfnisse des Gebietes entwickeln, andererseıts legt
11A4n starke Betonung auf die Interdependenz der Ortskirchen und ıhre Verant-
wortung für die unıversale Kirche Wıe bereits erwähnt, 1St die Frage der
Beziehungen der Patriarchatssynoden un: Bischofskonferenzen Z Heiligen
Stuhl und auch untereinander auf der Außerordentlichen Bischofssynode 1969
erortert worden, un INa  ’ kam dem Schlufß, da{fß ıne weıtere Untersuchung
ihrer theologischen W1e€e auch praktischen Aspekte ertorderlich sel1.

Nun 1ISt jedoch, W 1e€e INa  } weıiß, das Selbstverständnis der römisch-katholischen
Kirche als einer unıversalen Gemeinschaft fundamental, daß iıhre zentrale
Autorität 1n der Gemeinschaft des Okumenischen Rates der Kiırchen reprasen-
tiert werden müßte, weil (0)88 ıhre Vertretung 1mM Okumenischen Rat iıhrem
Charakter als Kırche nıcht gerecht WUr:  de. Gleichzeitig muß die römisch-
katholische Kırche auch 1n der Lage se1in, der für s$1e charakteristischen yrofßen
Vielfalt Ausdruck verleihen. Ihre Mitgliedschaft 1mM Okumenischen Rat
müßte also in einer Form erfolgen, die diesem doppelten Erfordernis Rechnung
tragt

Verschiedene Formen der Mitgliedschaft sınd vorgeschlagen worden:
a) Dıie einzelnen Patriarchatssynoden und Bischofskonferenzen beantragendie Mitgliedschaft. In diesem Falle würde die Mitgliederzahl des Okumenischen

Rates der Kırchen A{}  e etwa 240 auf 330 ansteigen. Dıie römisch-katholische
Mitgliedschaft waäre dann besser vergleichbar mMIit der der gyroßen Mehrheit der
jetzıgen Mitgliedskirchen. Dıiese orm würde jedoch weder das Selbstverständ-
N1Ss der römisch-katholischen Kırche als einer unıversalen Gemeinschaft genügendberücksichtigen noch die oben beschriebenen Beziehungen zwıschen den ÖOrts-
kirchen und dem Heiligen Stuhl SOW1e untereinander.

Die römisch-katholische Kirche beantragt die Mitgliedschaft als ıne ein-
zıge Mitgliedskirche und bringt diese Miıtgliedschaft ausschließlich durch den
Heıiligen Stuhl Zu Ausdruck. Dies würde den universalen Charakter der
römisch-katholischen Kırche und die iıhr eigene Einheit betonen. Es reicht aber
vielleicht nıcht Aaus, ıhre ebenfalls charakteristische Vielfalt repräsentieren.

C) Die römiısch-katholische Kırche beantragt die Mitgliedschaft als ıne e1in-
zıge Kirche und drückt diese Mitgliedschaft dadurch AuUS, daßß S1e die Patrıar-
chatssynoden un Bischofskonferenzen aktıv deren Ausübung beteiligt. Ihre
Teilhabe der Mitgliedschaft könnte eigens Z Ausdruck gebracht werden.
Ahnliche Lösungen sınd bereits für bestimmte Mitgliedskirchen des COkumen1-
schen Rates ZUuUr Anwendung gekommen. Im Falle der römisch-katholischen
ırche waäire erforderlich, 1n einem dem Aufnahmedokument angefügten
Vermerk exakt testzulegen, W as die Beteiligung der Bischofskonferenzen 1n der
Praxıs edeutet. Dıiese orm der Mitgliedschaft scheint dem gEeNANNTEN doppelten
Erfordernis besten entsprechen. Bei der Ausarbeitung eines konkreten
Planes für diese Form der Mitgliedschaft könnten die folgenden Punkte berück-
sichtigt werden (unbeschadet der Bestimmungen über die Beziehung der Konfe-
renzen OE Heiligen Stuhl und untereinander):

die Bischofskonferenzen könnten aufgefordert werden, dem Heıiligen Stuhl
Delegierte für die Vollversammlung un für andere OUOrgane des CGkumen1-
schen Rates der Kirchen vorzuschlagen;
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Mitteilungen des Okumenischen Rates könnten die Bischofskonferenzen
w1e auch den Heılıgen Stuhl gesandt werden:
die Bischofskontferenzen könnten als dıie zuständıgen Partner des Okumeni-
schen Rates 1n denjenigen Angelegenheıiten betrachtet werden, die nach den
Ordnungen der römisch-katholischen Kirche in ihren jeweiligen Kompetenz-
bereich fallen.

Umftang der Vertretung
Dıie römisch-katholische Kirche 1St größer als jede der Mitgliedskirchen. Nach

welchen Grundsätzen würde der Um aAaNng der römisch-katholischen Vertretung
1M Okumenischen Rat der Kirchen bestimmt? Die folgenden Überlegungen
können hıer hilfreich se1n:

a) Die Vertretung der römisch-katholischen Kırche müßte derart se1n, dafß
iıhre geographische un: kulturelle Mannigfaltigkeit innerhalb des Okumenischen
Rates der Kirchen voll AB Tragen kommt.

Ihre Vertretung dürfte nıcht stark se1n, daß andere Kirchen nıcht mehr
echte Partner 1n Dialog un: Gemeinschaft waren. Diese Überlegung spielt
bereıts ıne wichtige Raolle 1mM Okumenischen Rat der Kırchen. Große Kirchen
sind nıcht Nau 1 Verhältnis iıhrer Größe vertretch; kleine Kırchen haben
wne größere Vertretung, als hre zahlenmäßige Stiärke rechtfertigen würde.
Dıie römisch-katholische Kirche hat dieses Prinzıp ın iıhren ökumenischen
Aktıvitäten ebenfalls anerkannt.

C) Es ware wünschenswert, dafß den Delegationen der römisch-katholischen
Kirche Vertreter sowohl des Heıiligen Stuhls als auch der Patriarchatssynoden
un Bischofskonferenzen angehören. In diesem Zusammenhang könnten die
Krıterien für die Wahl der Vertreter 1n die ordentliche Bischofssynode ehrreich
se1in.

Der Okumenische Rat der Kiırchen legt Wert darauf, daß nıcht Nur
kirchliche Amtsträger, sondern Vor allem auch Laıen, Frauen und Jugendver-
treter seiner Arbeit beteiligt sind. Dies stimmt mi1t endenzen 1ın der
römisch-katholischen Kiırche übereın. Es 1St jedoch nıcht die ede davon, die
Freiheit der Kirchen bei der Zusammensetzung iıhrer Delegationen eINZU-
schränken. Bindende Vorschriften würden hiıer 1ın der 'Tat die römisch-katholji-
sche Mitgliedschaft un!: Mitarbeit erschweren.

Römisch-katholische Vertretung in den einzelnen Urganen des
Okumenischen KRates der Kirchen

a) Wahlverfahren. Jeder offızielle Delegierte aut einer Vollversammlung
und jedes Mitglied des Zentralausschusses hat iıne Stimme. Für diese Regel zibt

ine Ausnahme. Wenn die Vollversammlung über die Aufnahme
Miıtgliedskirchen abstimmt, erhält jede Delegatıon ıne Stimme.

Vollversammlung. Dıie römisch-katholische Delegation sollte nıcht weniıger
als eın Fünftel un: nıcht mehr als eın Drittel der Delegiertensitze insgesamt
erhalten. Sollte die römisch-katholische Kirche Mitglied des OGkumenischen
Rates der Kırchen werden, müßte die Vollversammlung ZUSAMMENSCSCTIZT
se1n, daß keine der kleinen Kirchen ihrer Vertretung eraubt wird.
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C) Zentral- und Exekutivausschußß. Dıie Vertretung 1ın diesen Ausschüssen
müfte eLw2 den Verhältnissen 1n der Vollversammlung entsprechen. Die Miıt-
yliederzahl des Zentralausschusses müßte wahrscheinlich erhöht werden (Z
VO!  e} 120 aut 150) Der Exekutivausschuß müßte 1n VT leichbarem Verhältnis
vergrößert werden. Wenn seine Arbeitsfähigkeit nıcht ehindert werden soll,
dart nıcht umfangreich werden (z Mitglieder insgesamt).

Präsiıdium. Dıie sechs Präsidenten des Okumenischen Kates der Kirchen
werden normalerweiıse nıcht aufgrund ihrer führenden Stellung 1n der Kirche
gewählt. Sıe kommen meıst AaUuUSs den Reihen derer, die der ökumenischen eWe-
Sung hervorragende Dıiıenste geleistet haben Natürlich 1St darauf gesehen
worden, da{fß die einzelnen Bekenntnistraditionen 1n der Gruppe der Präsiden-
ten 1n Erscheinung treten. Dıie römisch-katholische Kirche müßte ın dieser
Gruppe vertreten se1in.

e) Amtsträger. Dıie der Amtsträger esteht Aaus dem Vorsitzenden
und den stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralausschusses und dem (Gene-
ralsekretär. Dıe Vertretung der römisch-katholischen Kıiırche 1n dieser Gruppe
ware wünschenswert. Vielleicht müßte die Zahl der stellvertretenden Vorsitzen-
den erhöhrt Wer

Stab Der Stab des CGkumenischen Rates der Kirchen kommt normaler-
weıise AUus den Mitgliedskirchen. Das Hauptkriterium für die Auswahl 1St die
Fähigkeit für das jeweilige Arbeıitsgebiet. Natürlich wird darauf geachtet, daß
die verschiedenen Konftessionen vertireten sind. Das (dkumenische Zentrum in
enft sollte 1ın sıch iıne Sökumenische Gemeinschaft se1n. Sollte die römisch-
katholische ırche dem Okumenischen Rat beitreten, würden 1n steigendem
aße Katholiken 1n den Stab eruten. Es müßte unbedingt darauf geachtet
werden, daß ein1ge römisch-katholische Stabsmitglieder leitende Positionen
innehaben.

7) Mitglieder des Zentralausschusses. Diese werden VO!  3 der Vollversamm-
lung gewählt. Der Exekutivausschuß wırd V OI1 Zentralausschufß gewählt. Die
Präsidenten werden unmittelbar VO  5 der Vollversammlung erNnNannt. Die Amts-
trager werden VO Zentralausschufß gewählt. Die Stabsmitglieder werden VO'
Zentralausschuß oder VO: Exekutivausschufß ernannt Normalerweise wird der
Okumenische Rat der Kirchen bei Ernennungen INıt1atıv, doch schlagen auch
die Mitgliedskirchen oft Namen VOLr Normalerweise wird erst die Zustimmung
der Mitgliedskirche eingeholt, ehe ine Nomuinierung VOr den Zentral- oder
Exekutivausschufß kommt.

Beziehungen zwiıschen Organısatiıonen
des Okumenischen Rates der Kiırchen und der römisch-katholischen Kırche

1m Falle der Mitgliedschaft der letzteren

Jede Sektion des CGkumenischen Rates der Kirchen hat hre eigene spezifische
Arbeitsweıise. S1ie hat Kontakt besonderen Gruppen 1n den Mitgliedskirchen
1n ıhrem jeweiligen Interessengebiet. Der Okumenische Rat der Kirchen
beschränkt seine Kontakte nıcht auf die Ebene offizieller Vertreter aus der
Verwaltung einer Mitgliedskirche, sondern unterhält mit Zustimmung der
jeweiligen Kirche Bındungen estimmten Organısatiıonen und Gruppen, dıe
sıch besonderen Aufgaben widmen. Zum Beispiel:
552



a) die Arbeit der Abteilung fur Weltmission un! Evangelisation wiırd in 308
Verbindung mit den natıonalen Christenräten oder anderen miıt der Miıssıon
befaßten Organısationen durchgeführt;
die Abteilung für zwıschenkirchliche Hılfe, Flüchtlings- und Weltdienst
unterhält aut der eiınen Seite Verbindungen kirchlichen Hılfs- und
Dienstorganisationen, auf der andern den nationalen Christenräten;

C) bestimmte Sonderaufgaben werden VO  w} Organısationen durchgeführt, die in
gzew1ssem aße unabhängig sınd. Hıerzu gehören der Christliche Lıteratur-
fonds CC der Theologische Ausbildungsfonds und die Christ-
ıche Gesundheitskommission (CMC

Innerhalb der römisch-katholischen Kirche o1bt die verschiedenen Kongre-gyatıonen und Sekretariate der römischen Kurıe WI1e auch päpstliche Kommiss1ıo0-
nen MI1t besonderen Verantwortungsbereichen. Es o1ibt internationale Organıisa-
tiıonen, die in iıhrer Arbeit weıtgehend AuUufonom sınd, jedoch estimmte Bindun-
SCH den Heiligen Stuhl haben Außerdem unterhält der Heilige Stuhl ele-
zjerte oder Vertreter bei anderen internationalen Organısationen (z bei
Sonderorganısationen der Vereinten Natıonen w1e eLtwa dıe UNESCO uSW.).Auf regionaler Ebene bestehen viele Organısationen entweder als gELrENNTLEKörperschaften ZuUur Behandlung bestimmter die Region betreftender Angelegen-heiten oder als regıonale Gegenstücke internationalen Gruppen (nationaleKommıssıonen für den Hılfsdienst, tür missionarische Aktivıtät, für Erziehung
uUuSW

Die Komplexität der inneren Organısatıon dieser Gruppen, ihrer Verflochten-
heit MIit anderen Gruppen SOWI1e ihrer vielfältigen Beziehungen kirchlichen
Stellen auf verschiedenen Ebenen erlaubt nıcht, austührlich darzustellen, aut
welche Weıse ıhre Aktivitäten 1n der Gemeinschaft des Okumenischen Rates
Sß Ausdruck kommen könnten, falls die römisch-katholische Kirche Mitgliedwerden sollte Bestimmte Punkte sollten beachtet werden:

Wo ımmer möglıich, sollten alle Anstrengungen gemacht werden, Doppel-arbeit vermeıden. Anstelle VO  3 gemeınsamen Kommıissionen sollte volle
Beteiligung 1Ns Auge gefalit werden.

Wo Einrichtungen VO'  ; Ühnlichem Umfang un! Wirkungskreis bestehen,wırd koordinierte Aktivität dringend empfohlen. Außerdem sollte INa  3 sıch Jenach der Art der Einrichtungen stärkere Integrierung bemühen.
C) Möglicherweise bestehen Eıinrichtungen, die auf der anderen Seıite kein

Gegenstück haben So edient sıch AA Beispiel die römiısch-katholische Kirche
einer Vielzahl VvVvon Organısatıonen, für die anderen Kirchen keine eNt-
sprechenden Einrichtungen o1ibt; 1n der römisch-katholischen ırche wiederum
esteht kein Gegenstück ZUr Christlichen Gesundheitskommission In
solchen Fällen sollte InNnan sıch bemühen, die bereits bestehenden Stellen 1im
Rahmen iıhrer Möglichkeiten benutzen.

d) Wo die Schaffung Einrichtungen für sınnvoll gehalten wırd, sollte
INan ernsthaft die Abschaftung oder Umbildung bestehender Gruppen 1Ns Augefassen,; die angesichts der Erfordernisse der einen ökumenischen ewe-
Sung nıcht mehr ausreichend sind.

e) Die Möglichkeit der Zusammenarbeit zwischen relig1iösen Orden iın der
römisch-katholischen Kirche un: verschiedenen Stellen des Okumenischen Rates
der Kirchen sollte untersucht werden, wobei das besondere Wesen dieser Orden
un ihre Beziehungen den kirchlichen Stellen eachten sınd.
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Versucht Man, den obenstehenden Vorschlag verwirklichen, 1st
sorgfältig darauf sehen, dafß das Recht einer Organısatıon auf ausreichende
Autonomıie in ihrer Arbeit geachtet un: gesichert wiıird. Nur kann sS$1e
ıhrer eigentlichen Arbeıit 1n iıhrer eigenen Kırche un dem christlichen Zeug-
N1s beitragen, das ıhre Kıiırche eisten oll Dieses Prinzıp gilt besonders für die
zentralen Verwaltungsorgane der römisch-katholischen Kirche SOWI1e für dıie
Bischofskonferenzen und ıhre offiziellen Stellen, 1St allerdings nıcht aut
diese beschränkt.

7) Im Falle der römisch-katholischen Mitgliedschaft 1MmM Okumenischen Rat
der Kırchen würde das Sekretariat für die Einheit der Christen entsprechendden durch die Leitung der römisch-katholischen Kirche festgelegten Normen
weıterhin ıne wesentliche Rolle spielen. Es würde seine Arbeit ZUuUr Förderungder ökumenischen Bewegung innerhalb der römisch-katholischen Kirche fort-
Ssertzen Wiährend die jeweıiligen Beziehungen des Okumenischen Rates der
Kirchen den einzelnen UOrganen der römisch-katholischen Kırche ın 4 0 baseıtiger Beratung ausgearbeıtet werden müßten, ware das Sekretariat die
ordentliche Kontaktstelle ZU) Generalsekretariat des kumenischen Rates der
Kırchen. Ferner bliebe dıe zuständıge Stelle für bilaterale Beziehungenzwiıischen der römisch-katholischen Kıiırche un anderen Kırchen und Konfes-
sionstamıliıen W 1e auch für die Förderung und Leıitung der übrigen ökumeni-
schen Aktıivıtäten, die sıch parallel der strukturierten Gemeıinschaft des Oku-
menischen Rates der Kirchen entfalten.

Konferenzen und Konsultationen

Es muß unterschieden werden 7zwischen Konferenzen, die 1ın gew1ssem aße
für den Okumenischen Rat sprechen, und Konsultationen, die der Schirm-
herrschaft des Okumenischen Rates gehalten werden. Teilnehmer größerenKonferenzen, die durch ihre Aussagen den Okumenischen Rat testlegen könn-
ten (Z Weltkonferenzen über Glauben un Kiırchenverfassung), werden VOINl
den Kirchen ausgesucht. Im Blick auf Konsultationen esteht yrößere Flexibi-
lıtät.

Konsultationen werden durchgeführt, die ökumenische Diskussion
Öördern un V  w} den Kirchen bisher unentdeckte 1EeCUEC Dımensionen eröft-
181488 Da der Okumenische KRat der Kirchen eın Werkzeug A Förderung der
Einheit aller Christen 1St un den Kırchen Hılfe tfür die Erneuerung anbietet,
siınd Konsultationen lebenswichtig für seine Arbeiıt.

Es oibt ine große Vieltalt VO  a} Konsultationen, un die einzelnen Referate
des Okumenischen Rates WwW1e auch das Okumenische Instıtut laden die ENTSPrE-chenden Teilnehmer 1n. Es zibt beispielsweise Tagungen 1m Bereich VO  3 Jlau-
ben un: Kırchenverfassung, denen selbstverständlich theologische Fachleute
Aaus allen Kirchen, auch AUS solchen, die dem ORK nıcht angehören, eingeladenwerden. Zu Tagungen, die das Reterat für Weltmission und Evangelıisationorganısıert, werden Mıssıonare, Mıssı:onswissenschaftler un: Laienspezialısten
Aaus dem Bereich VO  e Mıssıon un Evangelisation eingeladen.Zusätzlich hierzu werden Konsultationen organısıert, den Dialog mıiıt
nominellen Christen, agnostischen Wiıssenschaftlern und poliıtischen Ideologenaufrechtzuerhalten. Es braucht kaum erwähnt werden, dafß ın solchen Fällen
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das für die Organısatıon der jeweiligen Konsultation verantwortliche Reftferat
die Teilnehmer Aaus Bereichen außerhalb der Kirchen heranzieht. Das gleicheoilt für andere Reterate, besonders Kirche un Gesellschaft sSOWIl1e Zwischen-
kirchliche Hılfe, WEeNN s1e Konsultationen dem komplexen Problem der
Entwicklung organısıeren. Hierbei erweıst sıch als ımmer notwendiger, als
eilnehmer Sozi0logen, Wırtschaftswissenschafler und Fachleute VOoN interna-
tionalen Organısationen F: Unterstützung der Kırchen 1n diesem Bereich
einzuladen. Auch sollte festgehalten werden, daß der Okumenische Rat Ver-
sucht, Verbindungen Minderheitsgruppen und Jungen Christen halten, die

einige Aspekte der heutigen instıtutionellen Organısatıon der Kirchen
protestieren.

Dıie für die Durchführung VO!  3 Konsultationen verantwortlichen Referate
des Okumenischen Rates der Kırchen bleiben flexibel 1m Blick auf die Art und
Weıse der Heranziehung VO  e} Teilnehmern: gleichzeitig vermeıden S1e DOLS-rältıg, iırgendeine der Miıtgliedskirchen durch die Zusammensetzung dieser
Konsultationen ın Verlegenheit bringen. Texte, die Von Konsultationen
erarbeitet werden, verpflichten 1n erster Linıe 1Ur die Konsultationen selbst,obwohl s1e durch iıhre Behandlung des Themas un durch ıhre Ergebnisse das
Leben der Kirchen beeinflussen können. S0 können s1e, obgleich sS1e die Kirchen
nıcht offiziell repräsentieren, NEUE Studien- un Aktionsbereiche eröftnen und
den Grund legen für ein gezielteres Handeln VO  w} seıten einzelner Kirchen oder
des Okumenischen Rates der Kırchen. Von Konsultationen erarbeitete Texte
können für den Okumenischen Rat der Kırchen 68 baH dann repräsentatıv Wer-
den, WEeNN s1e VO  - einer Vollversammlung oder eiınem Zentralausschuß gebilligtwerden und die Zustimmung der Mitgliedskirchen finden

Die römisch-katholische Kirche organısıert Konsultationen und Konferenzen
ähnlicher Art Im Falle iıhrer Mitgliedschaft im Okumenischen Rat bliebe ıhr
Treigestellt, solche Treften zusammenzurufen, W1€e Sie für notwendig erachtet.
Man sollte 1Ur dafür SOrg«eNn, unnötige Duplizierungen vermeıden.

Multilaterale und bilaterale Kontakte
Wıe bereits trüher erwähnt, spielen die konfessionellen Weltbünde ıne

bedeutsame Rolle 1ın der ökumenischen Bewegung. Mehrere Weltbünde haben
bilaterale Gespräche begonnen, die Probleme klären, die iıhre Tradıtio-
nen trennen Dıiıe römisch-katholische Kırche hat mehrere Gespräche auf dieser
Ebene eingeleitet.

Es ISt wichtig, daß diese bilateralen Kontakte weitergehen. Sıe können dazu
dienen, Kıiırchen bestimmter Traditionen einander näherzubringen. Gleichzeitigkönnen s1ie posıtıve Beiträge ZUur ökumenischen Bewegung 1m weıteren Sınn
leisten. Wiährend der Beıtritt der römisch-katholischen Kırche ZU Okumeni-
schen Rat der Kırchen ine Umwandlung der Grundstruktur des Rates nıcht
ertorderlich machen würde, wiıird die römisch-katholische Kıirche doch sicher-
iıch die Tatsache begrüßen, daß der Okumenische Rat die praktische Bedeu-
tung der einzelnen konfessionellen Bünde und die Notwendigkeit ständigerKontakte iıhnen stärker berücksichtigt. Dıie Rückwirkung der multilateralen
un:! bılateralen Gespräche zwiıschen den einzelnen Kirchen und konfessionellen
Bünden auf das Leben des Okumenischen KRates der Kırchen und die wechsel-
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seıtigen Beziehungen seiner Mitgliedskirchen bedartf sorgfältiger Aufmerksam-
keit.

Christenräte

Christenräte sind nıcht Mitglieder des C(kumenischen Rates der Kirchen,
viele siınd ıhm jedoch angegliedert. Der C(dkumenische Kat hält nNnSsCnh Kontakt

ihnen. Sıe sınd eın unentbehrliches Werkzeug für dıe Arbeit des Okume-
nischen Rates der Kirchen, denn bestehen Wechselbeziehungen 1n der Oöku-
meniıschen Bewegung auf internationaler un regionaler, nationaler un: Ort-

VO  3 Bischofskonferenzen und Diözesen sıch den Christenräten anschließen WIFr:  d
licher Ebene, die beachten gilt Es 1St möglich, dafß ıne wachsende Zahl

Wenn die römisch-katholische Kirche dem kumenischen Rat der Kirchen bei-
FLIEE: wird das Verhältnis des Rates den Christenräten NEUEC Bedeutung
gewinnen.

Offizielle Sprachen
Bisher hat der kumenische Rat der Kırchen als offizielle Sprachen Englısch,

Französisch un Deutsch benutzt (Satzungen AI 7 0) Normalerweise arbei-
tet 1n diesen Sprachen, und andere kommen NUr hinzu, wenn die Überset-
ZUNg VO'  w} den Betreftenden besorgt wird. Wenn die römisch-katholische Kirche
dem Ckumenischen Rat der Kıirchen beitreten sollte, wırd erwagen se1n, ob
diese Zahl nıcht erhöht werden mufß

Finanzen

Bei der Festlegung der SÖhe VO'  3 fiinanzıellen Beiträgen estehen erheblıche
Schwierigkeiten. Von jeder Mitgliedskirche wird rwartert, daß S1e den
Mitteln des Okumenischen Rates entsprechend iıhrer Möglichkeiten beisteuert.
Die bestimmenden Faktoren für die Söhe des Beıitrages sind die Größe der
Kirche, die Stärke ihrer zulässıgen Vertretung 1m Okumenischen Rat un ihre
finanzıellen Mittel. Diese Kriterien sind nıcht leicht anzuwenden. Die Statist1-
ken 1m Blick auf die Mitgliedszahlen eruhen 1n den einzelnen Kirchen auf
verschiedenen Voraussetzungen. Dıie finanziellen Mittel sind VO  - einer Kirche
.11 anderen sehr unterschiedlich. Besondere Umstände mussen berücksichtigt
werden. Letzten Endes bleibt die Festsetzung ihres Beitrages der einzelnen Mıt-
oliedskirche vorbehalten.

Dıie Beiträge der Mitgliedskirchen decken 1Ur die Grundkosten. Eın großer
'Teıl der Arbeit des kumenischen Rates WIr  d Aaus zusätzlichen Quellen finan-
ziert. Zum Teıl werden diese Gelder VO  3 den Mitgliedskirchen über ihre NOI-
malen Beiträge hinaus verfügbar gemacht. Sonderprojekte werden AB Teıl
VO' irchlichen Organısationen bezahlt, dıe besondere Mittel ihrer Ver-
fügung haben

Wenn die Bischofskonferenzen 1n der oben beschriebenen Art der römisch-
katholischen Mitgliedschaft 1m Ckumenischen Rat teilhaben sollten, ware
wünschen, daß sıe eınen Teil der erwarteten finanziellen Beiträge übernehmen.
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Eınıge spezifısche Fragen ım Zusammenhang miLt der Öömisch-
katholischen Mitgliedschafl ım Ökumenischen Rat der Kıiırchen

Wıe bereits in Kapitel erwähnt, 1St gelegentlich angedeutet worden, dafß
durch die Mitgliedschaft 1m Okumenischen Rat der Kırchen die römisch-katho-
lische Kirche CZWUNSCH ware, bestimmte Lehrsätze aufzugeben oder ıhr
Selbstverständnis wandeln. Fıne sorgfältige Untersuchung dessen, W as in
Kapıtel über den Okumenischen Rat der Kiırchen DeESaAgT wird, INas Zur

Lösung dieser Frage beitragen. Hıiıerbe] se1 besonders hingewiesen auf die
bschnitte über das Wesen des Okumenischen Rates, seine ekklesiologische
Bedeutung und die Autorität VO  } Erklärungen und Entscheidungen des Rates

Im fo] enden soll versucht werden,
weıterer

einıge bestimmte Punkte erOörtern, die
berlegung bedürfen.

Ekklesiologie der römisch-katholischen Kirche

Seit der 1m Jahre 1950 VO Zentralausschufß des Okumenischen Rates der
Kırchen herausgegebenen Toronto-Erklärung 1St deutlich, dafß die Mitglied-
chaft ın dieser Körperschaft nıcht die Absage der römisch-katholischen Kirche

ıhre eigene Ekklesiologie erfordern würde. Dies kommt klarsten 48
Ausdruck 1n der vierten un ünften „ Voraussetzung“, die nach der TLoronto-
Erklärung dem Okumenischen Rat zugrunde lıegen:

Dıie Mitgliedskirchen des Okumenischen Rates sınd der Meınung, dafß dıe
Frage nach dem Verhältnis anderer Kirchen der Heıilıgen Katholischen
I$irch_e, die iın den Glaubensbekenntnissen ekannt wird, ıne Frage 1St, .  ber
die ein gemeınsames Gespräch notwendig 1St. Trotzdem folgt Aaus der Miıt-
gliedschaft nıcht, da{( jede Kırche die anderen Mıt liedskirchen als Kirchen
1im wahren un vollen Sınne des Wortes ansehen

Die Mitgliedskirchen des Okumenischen KRates erkennen 1n anderen Kırchen
Flemente der wahren Kirche Sıe sind der Meınung, daß diese gegenseıtige
Anerkennung S1e dazu verpflichtet, 1n eın ernstes Gespräch miıteinander eIN-
en; s1e hoffen, daß diese Elemente der Wahrheit einer Anerkennung
der vollen Wahrheit un ZUr Einheıt, die auf der vollen Wahrheit begründet
1St, führen wird.

Autorität

In Kapitel LA wiıird die Autorität des Cikumenischen Rates der Kiırchen
beschrieben, WI1e s1e 1n der Verfassung und den Satzungen ZzZu Ausdruck
kommt. In Übereinstimmung Mi1t diesen maßgebenden Texten 1St klar, daß
die römisch-katholische Kirche, falls sı1e Mitglied des Okumenischen Rates der
Kirchen würde, 1n ıhrer vollen Freiheit ZUr Ausübung iıhres autorıtatıven Lehr-
amntes nıcht behindert wird. Ihre Beteiligung den AÄußerungen un and-
lungen des Gkumenischen Rates der Kiırchen würde sich autf einer anderen
Ebene als iıhre Außerungen und Handlungen 1n eigener Sache abs jıelen: 1mM
Okumenischen Rat der Kirchen würde s1e sıch aktiv eiıner Weıse Redens
un Handelns beteiligen, die die Überzeugungen und Anliıegen aller Kirchen
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widerzuspiegeln versucht. Dıie Autorität dieser Aussagen für die römisch-katho-
lısche Kirche kann Von dieser Kirche selbst bestimmt WT

Dıie römisch-katholische Kırche spricht un handelt autoritatıv auf weltweiıter
Ebene Andere Kirchen sind auf dieser Ebene bisher weıt wenıger in Erschei-
Nung retieCN; die Mitgliedskirchen des Okumenischen Rates neigen dazu, ıhn
als dıe Organısatıon anzusehen, die ıhnen die Erfüllung bestimmter Aufgaben
auf Weltebene ermöglıcht. Es stellt sıch die Frage, 1in welchem Verhältnis das
Sprechen und Handeln der römisch-katholischen Kirche den Aktivitäten des
Cikumenischen Rates der Kirchen stände. FEınerseıts mu{ DESART werden, da{fß
die beiden Arten des Sprechens und Handelns DOSI1t1V mıteinander verbunden
werden können:;: Mag sıch ımmer mehr als Vorteıl erweısen, da{fß WEe1 VeOI-
schıiedene Arten auf Weltebene verfügbar sind. Das autoritatıve Reden un
Handeln der römisch-katholischen Kirche mag 1n der einen. Sıtuation wünschens-
WwWwert se1N, die gemeınsame Stimme der Mitglieder des Okumenischen Rates 1in
einer anderen.

Man mu{ß jedoch ehrlich erkennen, da{ß ZEeWI1SSE Schwierigkeiten entstehen
können. Eıne Erklärung der römisch-katholischen Kırche könnte eLtw2 anders
ausfallen als ıne Außerung, die sich Aaus einer ökumenischen Diskussion erg1ibt.
Dıie folgenden Überlegungen siınd 1n dieser Hinsicht wichtig:

a) Es kommt VOT, da{fß Mitgliedskirchen Kritik Entscheidungen des
COkumenischen Rates der Kirchen üben und ıne andere Stellung einnehmen.
iıne solche Meinungsverschiedenheit Z„erreißt nıcht notwendigerweise die Ge-
meıinschaft, zumiıindest solange die betreftenden Kirchen bereit siınd, 1mM Ge-
spräch leiben und egenseıtige Übereinstimmung suchen. Es 1St Ja gerade
die raıson d’ötre des kumenischen Rates der Kırchen, daß den SELFENNTIEN
Kirchen die Möglichkeit gyeboten wiırd, sıch all jenen Difterenzen stellen, die
ıhre gemeinsame Treue gegenüber demselben Herrn verdunkeln.

hne daß die römisch-katholische Kiırche oder ırgendeine Mitgliedskirche
verpflichtet seın sollte, alle Intormationen auszutauschen oder der kumenische
Kat CZWUNSCH ware, ın allen Angelegenheiten vorher die Mitgliedskirchen
konsultieren, 1St doch höchst wünschenswert, zZUur Vermeidung unnötiger
Konflikte und Mißverständnisse ein System gegenseılitiger Intormatıon und
vorheriger Konsultation entwickeln.

C) Dıie Möglichkeit VO  - Konflikten und alschen Darstellungen ließe siıch
weıiter verringern, wenn 1n der praktischen Arbeitsweise des OGkumenischen
Rates die Autorität und das Gewicht, die den verschiedenen Arten VO Erklä-
ung'! nach der Verfassung und den Satzungen zukommen sollen, deutlicher
gemacht würden. Es muß auch geklärt werden, ob INnan VOraussetzen kann, dafß
ıne Kirche den Maßnahmen und Programmen des Okumenischen Rates
stımmt, Wen keine öftentliche gegenteilıge Erklärung vorliegt.

Die rechte Erläuterung der Autorität des Okumenischen Rates der Kirchen
1m Unterschied der Autorität einer estimmten Mitgliedskirche 1St eın
pastorales Problem, das der Aufmerksamkeit bedarf. Letztlich liegt die Auto-
rität bei den Kirchen.

Der päpstliche Priımat un der Okumenische Rat der Kirchen
Dıie römisch-katholische Lehre un: die unıversale Jurisdiktion des Papstes

erfordern besondere Erwähnung. Es mu{ jedoch noch einmal ZESART werden,
daß S1e kein Hındernis für die römisch-katholische Mitgliedschaft 1mM Okume-
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nıschen Rat der Kırchen bılden. Da jede Mitgliedskirche 1in ıhrer Lehre und der
Ausübung iıhrer Überzeugungen frei ISt, können diese Lehren 1mM Prinzıp ıhren
Platz innerhalb der Gemeinschaft des Okumenischen Kates finden Im Zusam-
menhang mMi1t der Mitgliedschaft könnten sıch jedoch praktische Schwierigkeiten
ergeben. Die tolgenden Fragen siınd stellen: Würde die römisch-katholische
Mitgliedschaft den römisch-katholischen Gläubigen (und vielleicht
anderen) den Eindruck erwecken, als hätte der apst VO  - seiner Autor1-
tat aufgegeben? Da nıcht 1Ur allein sprechen un handeln würde, sondern
die römisch-katholische Kirche auch gemeiınsamen Reden un Handeln
beteiligt ware, müfßte S1e also implizıt ıhre Lehren VO Prımat un: VO  e der
unıversalen Jurisdiktion relatıvieren? Würde andererseits die Ausübung des
päpstlichen Amtes 1ın der Gemeinnschaft des Okumenischen Rates der Kirchen
den Eindruck erwecken, als spräche un handele der Papst 1mM Namen des
Okumenischen Rates der Kirchen un dessen Mitgliedskirchen?
Folgende Erwägungen mussen berücksichtigt werden:

a) Dıie Mitgliedschaft 1im Okumenischen Rat der Kirchen würde die inter-
nationale Struktur der römisch-katholischen Kırche nıcht verändern: ebenso-
weni1g die Rolle, die der Papst aufgrund der römisch-katholischen ekklesiolo-
yischen Überzeugungen ausfüllt. Sıe würde jedoch der römisch-katholischen
Kırche ine zusätzliche Möglichkeıit des Redens un: Handelns vermuitteln.

Dıie Mitgliedschaft wırd 1n der 'Tat wenıger Schwierigkeiten für die Aus-
übung des päpstlichen Amtes biıeten als die Nıcht-Mitgliedschaft. Wenn heute
ine Erklärung VO  ; seıten der römisch-katholischen Kirche un: des COkumenzi-
schen Rates der Kirchen ergehen soll, mu{ der Papst oder eın VO  w} iıhm
bevollmächtigter Sprecher diese Erklärung gemeınsam mit Vertretern des OGku-
meniıschen Rates der Kirchen abgeben. Würde die römisch-katholische Kırche
Mitglied des kumenischen Rates, waren diese yemeınsamen Erklärungen,
die die persönliche Autorität des Papstes unmittelbar notwendig machen, nıcht
mehr ertorderlich. Die Erklärung würde VO den Organen des Okumenischen
Rates der Kirchen nach dem vorgeschriebenen Verfahren un miıt der Autorität
abgegeben, die aufgrund der Satzungen besitzt.

Der Unterschied zwischen dem autorıtatıven Reden des Papstes und den
Aaus dem gemeınsamen Leben 1m Okumenischen Rat der Kirchen resultierenden
AÄußerungen darf nıcht VEISCSSCH werden. Obwohl der Papst bestrebt 1St, stell-
vertretend für christliche Überzeugungen sprechen, so versteht siıch doch, dafß
CI falls nıcht darum gebeten wiırd, nıcht 1mM Namen des kumenischen Rates
der Kirchen sprechen un handeln würde.

Strukturunterschiede beruhen etztlich auf einem unterschiedlichen Ver-
ständnıis der Ekklesiologie. Es 1St jedoch eine der Aufgaben des OGkumenischen
Rates, iıne Konfrontierung abweichender Traditionen herbeizuführen. Die in

kussion se1in mussen.
diesem Bereich entstehenden Probleme werden Gegenstand ökumenischer Dis-

Rechtsstatus des Heiligen Stuhls
Die römisch-katholische Kirche unterscheidet sich auch darın VO  } allen

anderen Kirchen, dafß der Heıilige Stuhl völkerrechtlich als juristische Person
anerkannt ISt. Er kann politische Verträge abschließen. Er unterhält diploma-
tische Beziehungen vielen Regierungen. Der Lateran-Vertrag VO  —$ 1929
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gewährte ıhm eın eigenes Territorium, den Vatikanstaat, und estärkte dadurch
den rechtlichen Status des Heiligen Stuhls.

Wäre die römisch-katholische Kirche Mitglied, könnten besonders dort,
das Zeugn1s der Kırche 1m polıtischen Bereich geht, Schwierigkeiten Aaus

dem diplomatischen Status päpstlicher untıen oder der unterschiedlichen Ver-
LreLuUNg be] den Vereinten Natıonen und den ıhnen angeschlossenen Organısa-
tionen entstehen. Daoch 1 Prinzıp bildet der rechtliche Status des Heiligen
Stuhls kein grundlegendes Hindernis für die Miıtgliedschaft. Sıe keine
völlige Übereinstimmung über das Vorgehen der Kirchen 1n ınternatıionalen
Angelegenheiten Oraus Es 1St jedoch sicherlich wünschenswert, dafß dieses
Thema spater eın Gegenstand ökumenischer Diskussion wird.

Schlußfolgerungen
Eıne Untersuchung der möglıchen Strukturen VO'  3 Beziehungen 7zwischen der

römisch-katholischen Kirche und dem Okumenischen Rat der Kirchen 1St ıne
komplexe Angelegenheit. Engere Beziehungen 7zwischen beiden sind jedochdurch die Erfordernisse der ökumenischen Bewegung notwendig. Diese VOTI-

läufige Studie hat nıcht alle Aspekte der Frage ausgeschöpft. iıne weıter-
reichende Diskussion innerhalb der Kirchen Mag Elemente herausstellen, die
der weıteren Erläuterung und Klärung bedürfen. Aus einer vorläufi Unter-
suchung der verschıiedenen Alternativen ergibt sıch, daß die römisch- atholische
Mitgliedschaft die realistischste Möglichkeit 1St. Wachsende Zusammenarbeit
scheint auf die Dauer keine Alternative HA m Mitgliedschaft se1n, sondern
vielmehr eın weıterer Faktor auf dem Weg dieser Mitgliedschaft. Dıie Nach-
teile be1 der Schaffung einer Orm christlicher Gemeinschaft mMit anderer
Grundlage scheinen gegenüber den möglichen Vorteilen stark überwiegen.Die Mitgliedschaft 1m Okumenischen Rat bedeutet keine Beschneidung der
Beziehungen zwischen Kirchen und Kontessionsfamilien. Es 1St Raum
vorhanden für die Schaffung nationaler Christenräte entsprechend dem Wesen
der S1e bildenden Gemeinschaften und den Bedürfnissen estimmter Gebiete.

Wiıe bereıits früher erwähnt, kommt bei der Erwägung der römisch-
katholischen Mitgliedschaft 1m Okumenischen Rat wesentlich darauf d} S1
die historische Wirklichkeit der beiden Einheiten VOoOr Augen stellen. Weder
die endgültige Entscheidung noch der voraufgehende Studienprozefß spielen sich
in einem geschichtlichen Vakuum ab Der ruck des 1n der Welt offensichtlich
geschehenen Wandels 1St sowohl 1n der römisch-katholischen Kırche WwW1e auch
1mM CGkumenischen KRat der Kirchen spuren. Dıie römisch-katholische Kirche
paßt sich uen Strukturen C Bischofskonferenzen, Bischofssynode) A die
noch 1m Stadium der Entwicklung siınd. Der Okumenische Rat der Kirchen
befindet sich indessen 1N einem Entwicklungsstadium, das bedeutsame Wand-
lungen mıit sıch bringen könnte 4 bei seiınen derzeitigen Strukturuntersuchungen
steht den Konsequenzen möglıchen römisch-katholischen
schaft nıcht gleichgültig gegenüber. Was 1n diesem Bericht SESART wird, bedarf
daher vielleicht der Modifizierung 1m Lichte der spateren Entwicklungen \
ohl ın der römisch-katholischen Kirche als auch 1M Okumenischen Rat der
Kır C1.
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Die Gemeinsame Arbeitsgruppe empfiehlt das vorliegende Dokument ihren
Trägerorganısationen Zzur sorgfältigen Prütung. Damıt die Miıtgliedschaft eın
verantwortungsbewulfter Schritt wiırd, mu{fß die Entscheidung sorgfältig VOI-
bereitet werden, un hıerzu gehört große pastorale Einsıicht hinsichtlich dessen,
W 4s Mitgliedschaft bedeutet un W a4s s1e nıcht bedeutet. Der Schritt ZUr Mıt-
gliedschaft würde die römisch-katholische Kirche als n verpflichten mussen,un: die Miıtgliedskirchen des Okumenischen Rates müften ihrerseits bereit
se1n, diese Ausweıtung ihrer Gemeinschaft nıcht 1Ur theoretisch, sondern auch
praktisch ZUuUr lebendigen Wirklichkeit machen.

Eın Antrag auf Mitgliedschaft 1m Okumenischen Rat der Kirchen muß VO  w}
der Vollversammlung oder dem Zentralausschuß gebilligt werden. Dıie eNnNt-
sprechende ege der Verfassung lautet:

Dıiıe Wahl ZU Mıtgliıed mu{(ß mit eıner Mehrheit VO  . WwWwe1l Dritteln der be]
der Vollversammlung vVe:  en Mitgliedskirchen erfolgen, wobei jedeKirche über ıne Stimme verfügt. Zwischen den Tagungen der Vollversamm-
lung eingehende Aufnahmeanträge können durch den Zentralausschufß behan-
delt werden. Wenn eın solcher Antrag durch ıne Zweidrittel-Mehrheit der
anwesenden und stımmberechtigten Mitglieder des Ausschusses unterstutzt
wird, wırd dieser Beschluß den Kırchen, die bereits Mitglieder des Okume-
nıschen Rates der Kirchen sind, mitgeteıilt, un die Aufnahme gilt als voll-
ZOgCNH, wenn nıcht innerhalb Von sechs . ONnaten VO  ' mehr als einem Drittelder Mitgliedskirchen Eınwände erhoben werden (Verfassung, L:)Dıie Angelegenheit muß genügend ausgereift se1n, damıiıt die Entscheidung 1im

OTaus siıcher 1St.
War hat der besondere Charakter der Beziehung zwischen dem Okumeni-schen Rat un der römisch-katholischen Kirche ıne vorläufige Untersuchungdieser Frage wünschenswert erscheinen lassen, un: diese Studie sollte weıtW1e möglıich innerhalb der römisch-katholischen ırche und den Miıtgliedskir-chen des Okumenischen Rates verbreitet werden. Doch dies andert nıchts daran,daß die Entscheidung .  ber den Mitgliedsantrag der römisch-katholischen Kircheüberlassen bleibt. Sıe MU: selbst die Frage nach dem ıhr sınnvollstenerscheinenden Vertahren eingehend prüfen.
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